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1 Einleitung 

In der EU gibt es regelmäßig Diskussionen darüber, ob ein bestimmter Politikbereich 

verstärkt auf europäische Ebene verlagert werden soll oder besser auf nationaler Ebe-

ne gelöst werden kann. Eine allgemeine Beschäftigung mit der Frage, welche Kompe-

tenzen in Zukunft durch die EU wahrgenommen werden sollen, ist beispielsweise 

durch das 2017 veröffentlichte „Weißbuch zur Zukunft Europas“ erfolgt, in dem 5 ver-

schiedene Szenarien dargestellt werden, wie sich die EU bis 2025 weiterentwickeln 

kann.1 

Der Autor dieser Bachelorarbeit hat sich nach Veröffentlichung des Weißbuchs im 

Rahmen einer Hausarbeit mit der Frage beschäftigt, ob diese Szenarien rechtlich um-

setzbar sind. Diese Beurteilung hat gezeigt, dass aufgrund der bestehenden Verträge, 

also dem EUV und dem AEUV, die Ausweitung von Tätigkeitsfeldern der EU nicht 

selbstverständlich ist und stets eine strenge rechtliche Prüfung erfordert. Im Ergebnis 

kann dies dazu führen, dass politische Vorstellungen erheblich von dem abweichen, 

was rechtlich möglich ist. 

Ein Vorschlag für eine Erweiterung der Unionstätigkeit durch eine vertiefte europäische 

Integration ist die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Diese wur-

de unter anderem durch den deutschen Finanzminister Olaf Scholz als Mittel zur Stär-

kung der Euro-Zone erwogen, was verdeutlicht, dass ein grundsätzliches politisches 

Interesse an der Einführung dieser Maßnahme besteht. Gleichzeitig führt der Vor-

schlag zu kritischen Beurteilungen, die auch durch die umstrittene Einführung des Eu-

ro-Rettungsschirms im Rahmen der Euro-Krise motiviert sind.2 Diese Bachelorarbeit 

soll sich jedoch weniger mit der Frage beschäftigen, ob die politischen Argumente 

überzeugend sind, sondern vielmehr damit, ob und unter welchen Bedingungen eine 

europäische Arbeitslosenversicherung praktisch umgesetzt werden kann. Dabei ist 

insbesondere die Komplexität des Europarechts ein Beweggrund für eine umfassende 

Untersuchung, in welchem rechtlichen Rahmen sich weitere Diskussionen bewegen 

müssen. 

In der Arbeit soll zunächst dargestellt werden, welche Vorschläge es bisher zur Einfüh-

rung einer europäischen Arbeitslosenversicherung gibt und in welchem politischen 

Rahmen diese geäußert wurden. Anschließend soll untersucht werden, ob diese Vor-

schläge rechtlich umsetzbar sind, wobei insbesondere die durch die europäischen Ver-

träge festgelegten Zuständigkeitsregeln berücksichtigt werden. Als drittes wird der Au-

tor untersuchen, wie die Arbeitslosenversicherung bisher auf nationaler Ebene ausge-

                                                
1
 Vgl. Europäische Kommission, 2017c, S. 15 ff. 

2
 Vgl. Greive, 2018 
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staltet ist, um Rückschlüsse darauf ziehen zu können, welche Merkmale ebenfalls bei 

der Umsetzung einer europäischen Arbeitslosenversicherung abgestimmt werden 

müssen. Abschließend sollen diese Merkmale näher betrachtet werden, um zu beurtei-

len, wie diese konkret ausgestaltet werden können. 
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2 Die Europäische Arbeitslosenversicherung in der bisherigen 
Diskussion 

2.1 Politische Initiativen 

Bisher lässt sich von Seiten der EU noch kein offizielles Verfahren zur Diskussion einer 

Europäischen Arbeitslosenversicherung, beispielsweise durch ein Grünbuch oder eine 

öffentlich Konsultation, finden. Dennoch tauchen entsprechende Ansätze bereits an 

verschiedenen Stellen auf.3  

So wird in dem vom Europäischen Rat initiierten Bericht „Auf dem Weg zu einer echten 

Wirtschafts- und Währungsunion“4 ein dreistufiger Plan dargestellt, der die Stabilität der 

Wirtschafts- und Währungsunion in der Zukunft sicherstellen soll. Demnach soll zu-

nächst die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten nachhaltig ausgerichtet und deren Ver-

bindungen zu den Banken gelöst werden (Stufe 1) sowie strukturpolitische Maßnah-

men gefördert werden (Stufe 2). 5 

An diese kurzfristigen Maßnahmen schließt sich die Schaffung einer sogenannten „Fis-

kalkapazität“ an, welche mit finanziellen Mitteln wirtschaftliche Schocks der einzelnen 

Euro-Staaten abfedern soll und dadurch die Stabilität des Euro-Raums stärkt.6 Diese 

ergänzt den Europäischen Stabilitätsmechanismus und kann nach dem Versiche-

rungsprinzip gestaltet werden, sodass abhängig von der aktuellen Konjunkturlage die 

Staaten Beiträge zahlen müssen oder Leistungen erhalten.7  

Dabei wird sowohl eine mikroökonomische als auch eine makroökonomische Umset-

zung vorgeschlagen. Bei der ersten Variante dient eine einzelne staatliche Funktion, 

beispielsweise die Arbeitslosenversicherung, als Grundlage und bestimmt die Höhe der 

Ein- oder Auszahlungen der Fiskalkapazität. Auch wenn diese Umsetzung nicht explizit 

als europäische Arbeitslosenversicherung bezeichnet wird, stellt der Bericht fest, die 

Fiskalkapazität würde „[…] die einzelstaatlichen Arbeitslosenversicherungssysteme 

ergänzen oder teilweise ersetzen“8. Bei der zweiten Variante wird hingegen ein makro-

ökonomischer Indikator, wie beispielsweise die Einnahmen und Ausgaben der Staaten 

zugrunde gelegt um die Mitteltransfers zu berechnen.9  

 

                                                
3
 Vgl. Kullas, 2015, S.9 

4
 Dieser am 05.12.2012 veröffentlichte Bericht basiert auf der Zusammenarbeit der vier Präsidenten Her-

man Van Rompuy (Europäischer Rat), José Manuel Barroso (Europäische Kommission), Jean-Claude 
Juncker (Euro-Gruppe) sowie Mario Draghi (Europäische Zentralbank). 
5
 Vgl. Europäischer Rat, 2012, S. 2-4 

6
 Vgl. ebenda, S. 5 

7
 Vgl. ebenda, S. 11 

8
 Ebenda, S.11 

9
 Vgl. ebenda, S. 11 
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Ein wesentliches Leitprinzip der Fiskalkapazität ist, dass diese nicht zur einseitigen 

Unterstützung einzelner Staaten führt, sondern die Staaten im Laufe des Konjunk-

turzyklus abwechselnd Beiträge zahlen und Leistungen erhalten sollen. Bei einer Um-

setzung im Rahmen der Arbeitslosenversicherung könnten aus Sicht der Verfasser 

daher die Transfers von der konjunkturabhängigen Arbeitslosigkeit oder Kurzzeitar-

beitslosigkeit abhängig gemacht werden.10 

Die Errichtung einer Fiskalkapazität wurde drei Jahre später ebenfalls in dem von der 

Europäischen Kommission vorgelegten Bericht „Die Wirtschafts- und Währungsunion 

Europas vollenden“11 verfolgt. Laut diesem sollte langfristig „eine Funktion zur fiskali-

schen Stabilisierung für das gesamte Euro-Währungsgebiet“12 geschaffen werden. 

Diese dienen der Unterstützung von nationalen Haushalten, wenn deren Stabilisatoren 

nicht ausreichen, um einen starken konjunkturellen Abschwung während eines Scho-

ckereignisses auszugleichen. Jedoch macht der Bericht deutlich, dass die Umsetzung 

zunächst durch eine Sachverständigengruppe weiter erarbeitet werden muss.13  

Auf Grundlage des Berichtes der Europäischen Kommission nennt das 2017 veröffent-

lichte „Reflexionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion“ drei mög-

liche Umsetzungsoptionen für eine Fiskalkapazität: 

 Eine Europäische Investitionsschutzregelung unterstützt bei einem Konjunktur-

abschwung konkrete öffentliche Maßnahmen (z.B. Infrastrukturinvestitionen) 

der Mitgliedstaaten um Kürzungen der Staatsausgaben zu vermeiden 

 Eine Europäische Arbeitslosenrückversicherung dient der Unterstützung der na-

tionalen Arbeitslosenversicherungen, da sich deren Ausgaben durch die stei-

gende Arbeitslosigkeit während einer Rezession erhöhen. Diese Umsetzung 

bedarf jedoch zunächst einer gewissen Konvergenz der Arbeitsmarktpolitik. 

 Ein Rainy-Day-Fonds sammelt zunächst finanzielle Mittel an und soll diese 

während eines Abschwunges auf Ermessensbasis auszahlen.14 

Eine wissenschaftliche Betrachtung des Themas wurde bereits 2014 durch die von der 

Generaldirektion Beschäftigung ausgeschriebene Studie „Durchführbarkeit und Mehr-

wert eines europäischen Systems zur Unterstützung von Arbeitslosen“ initiiert.15 Diese 

                                                
10

 Vgl. Europäischer Rat, 2012, S. 11 f. 
11

 Dieser Bericht wurde am 22.06.2015 nach der Zusammenarbeit der fünf Präsidenten Jean-Claude 
Juncker (Europäische Kommission), Donald Tusk (Euro-Gipfel), Jeroen Dijsselbloem (Euro-Gruppe), Mario 
Draghi (Europäische Zentralbank) und Martin Schulz (Europäisches Parlament) veröffentlicht und stellt mit 
Schwerpunkt auf das Euro-Währungsgebiet notwendige Schritte dar, um die Wirtschafts- und Währungs-
union weiter zu vertiefen. 
12

 Europäische Kommission, 2015, S. 16 
13

 Vgl. ebenda, S. 16 f. 
14

 Vgl. Europäische Kommission, 2017a, S. 26 
15

 Vgl. Kullas, 2015, S. 17 



 8 

wurde schließlich 2017 in englischer Sprache veröffentlicht und kann als Grundlage für 

weitere Diskussionen auf europäischer Ebene dienen.16 

2.2 Umsetzungsvarianten 

In der Literatur lassen sich drei verschiedene Varianten finden, durch die eine europäi-

sche Arbeitslosenversicherung umgesetzt werden kann. Dies sind einerseits eine echte 

oder unechte Basisversicherung sowie die Katastrophenversicherung.17 

2.2.1 Basisversicherung 

Sowohl die echte als auch die unechte Basisversicherung sind dadurch geprägt, dass 

ständig laufende Leistungen gezahlt werden und somit zu jedem Zeitpunkt eine finan-

zielle Umverteilung von konjunkturstarken zu konjunkturschwachen Ländern erfolgt. 

Sie unterscheiden sich jedoch darin, wer die Leistungen erhält.18  

Bei der echten Basisversicherung haben die Versicherten selber Ansprüche gegenüber 

der europäischen Arbeitslosenversicherung. Gegebenenfalls werden diese jedoch zur 

Verwaltungsvereinfachung von den nationalen Arbeitslosenversicherungen verwaltet 

und ausgezahlt.19 Somit führt diese Variante eine Sozialleistung auf europäischer Ebe-

ne ein.  

Bei der unechten Basisversicherung erhält der Versicherte wie bisher ausschließlich 

Leistungen von der nationalen Arbeitslosenversicherung nach deren Rechtsvorschrif-

ten. Jedoch hat diese gegenüber der europäischen Arbeitslosenversicherung einen 

Anspruch auf die teilweise Übernahme der Zahlungen. Die Leistungen erhalten damit 

bei diesem Modell die nationalen Arbeitslosenversicherungen, die Versicherten werden 

nicht unmittelbar an dem System beteiligt.20  

Beide Varianten haben allerdings die Gemeinsamkeit, dass die Nationalstaaten über 

das europäische Arbeitslosengeld hinaus zusätzliche Leistungen gewähren können. 

Dies betrifft insbesondere die Höhe sowie die Dauer der Leistung. Beispielsweise 

schlägt der frühere EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration Lázló 

Andor 2014 eine Basisversicherung vor, bei der für einen Zeitraum von sechs Monaten 

40 % des Referenzeinkommens ersetzt werden. Darüber hinaus könnten die nationa-

len Staaten beispielsweise für sechs Monate einen Lohnersatz von 20 % und danach 

vollständig selbst finanziert 50 % gewähren. Im Ergebnis erhält der Versicherte also 

zunächst für sechs Monate 60 % und danach 50 % des vorherigen Einkommens.21   

                                                
16

 Vgl. Europäische Kommission, 2017b 
17

 Vgl. Kullas, 2015, S. 15 f. 
18

 Vgl. ebenda, S. 15 f. 
19

 Vgl. ebenda, S. 15 f. 
20

 Vgl. ebenda, S. 15 f. 
21

 Vgl. ebenda, S. 17 
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Sofern die Verwaltung der europäischen Arbeitslosenversicherung durch die nationalen 

Versicherungen erfolgt, haben diese daher zwei Berechnungen durchzuführen. Bei der 

echten Basisversicherung wird zunächst das europäische Arbeitslosengeld ermittelt 

und zulasten der europäischen Arbeitslosenversicherung ausgezahlt sowie das dar-

über hinaus nach nationalem Recht zustehende Arbeitslosengeld gewährt. Bei der un-

echten Basisversicherung wird die Höhe des nationalen Arbeitslosengeldes als erstes 

ermittelt und ausgezahlt, danach wird der Erstattungsbetrag berechnet und gegenüber 

der europäischen Arbeitslosenversicherung geltend gemacht. 22 

2.2.2 Katastrophenversicherung 

Die Katastrophenversicherung zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht ständig Leis-

tungen gewährt, sondern nur dann eingreift, wenn in einem beteiligten Staat tatsächlich 

ein wirtschaftlicher Schock eingetreten ist. In diesem Fall erhält die betroffene nationale 

Arbeitslosenversicherung eine rechtlich festgelegte Finanzunterstützung um die stei-

genden Ausgaben teilweise zu kompensieren. Der Name ergibt sich daraus, dass in 

diesem Fall potentiell katastrophale Auswirkungen verhindert werden sollen.23  

Um diese Leistungen verbindlich zu regeln, muss ein Indikator gewählt werden, durch 

den festgelegt wird, ab wann ein wirtschaftlicher Schock vorliegt und wie hoch die Leis-

tungen sind. Beispielsweise schlägt das Centre for European Policy Studies (CEPS) 

vor, dazu die Abweichung der Kurzzeitarbeitslosigkeit vom Durchschnitt der vergange-

nen zehn Jahre zu ermitteln. Unter Kurzzeitarbeitslosigkeit wird dabei der Anteil der 

Personen, die höchstens 12 Monate arbeitslos sind, an allen erwerbsfähigen Personen 

verstanden. Sobald die Abweichung in einem Mitgliedstaat eine festgelegte Schwelle 

überschreitet, greift die europäische Arbeitslosenversicherung ein, darunter werden 

noch keine Leistungen gezahlt. Weitere bisher vorgeschlagene Indikatoren sind die 

Abweichung von der natürlichen Arbeitslosigkeit sowie die Produktionslücke. Die natür-

liche Arbeitslosigkeit ist die Arbeitslosigkeit, die nicht konjunkturell sondern strukturell 

bedingt ist. Die Produktionslücke ist ein makroökonomischer Indikator, der die Diffe-

renz zwischen dem potentiell erreichbaren und dem tatsächlich erreichten Bruttoin-

landsprodukt eines Staates angibt.24 

  

                                                
22

 Vgl. Kullas, 2015, S. 18 
23

 Vgl. ebenda, 2015, S. 15 f. 
24

 Vgl. ebenda, S.18 f. 
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2.3 Betroffene Politikbereiche 

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich zukünftig durch die 

Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung ergeben könnten um beurtei-

len zu können, welche Politikbereiche der EU maßgeblich betroffen sind. 

2.3.1 Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion 

Nach Art. 3 Abs. 4 EUV hat die EU die Aufgabe, eine Wirtschafts- und Währungsunion 

zu errichten. Nach Art. 119 AEUV gehört dazu die „Einführung einer Wirtschaftspolitik, 

die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Bin-

nenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer 

offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.“25  

Von Bedeutung ist eine europäische Arbeitslosenversicherung dabei als ein sogenann-

ter automatischer Stabilisator.26 Dies sind Mittel, die die wirtschaftspolitische Stabilisie-

rungsfunktion unterstützen und dadurch geprägt sind, dass die Einnahmen und Ausga-

ben automatische in Abhängigkeit von der Konjunktur variieren und dadurch den Kon-

junkturverlauf dämpfen. Ein in Deutschland eingesetzter automatischer Stabilisator ist 

beispielsweise die gesetzliche Arbeitslosenversicherung. In Aufschwungs- und Boom-

zeiten steigen die Beiträge und verringern somit die kaufkräftigen Einkommen, sodass 

der Boom gedämpft wird. Bei einer Rezession oder Depression steigen hingegen die 

Arbeitslosengeldzahlungen und die Kaufkraft wird teilweise erhalten, sodass die De-

pression ebenfalls gedämpft wird. Da diese Beiträge und Leistungen aufgrund gesetzli-

cher Vorschriften gezahlt werden, ist eine weiter staatliche Steuerung im Laufe der 

Konjunkturphasen nicht notwendig.27   

Dies gilt entsprechend auch für eine europäische Arbeitslosenversicherung, da inner-

halb eines Zeitraumes konjunkturstarke Länder Nettozahler sind, während die konjunk-

turschwachen Länder Nettoempfänger sind. Durch diese Zahlungsströme wird ent-

sprechend Kaufkraft aus konjunkturstarken Ländern abgezogen, während die Kaufkraft 

in den konjunkturschwachen Ländern gestärkt wird.28 Wie stark diese Auswirkungen 

sind, ist vom Leistungsumfang abhängig. So sank beispielsweise in Spanien das reale 

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2009 um 3,8 %. Nach Berechnungen des Deutschen In-

stitutes für Wirtschaftsforschung e.V. hätte bei einer großzügigen Variante einer Basis-

versicherung (Nettoersatzquote von 70 % für 12 Monate) der Rückgang nur 3,1 % be-

                                                
25

 Art. 119 Abs. 1 AEUV 
26

 Vgl. Kullas, 2015, S. 6 
27

 Vgl. Pätzold, 1993, S. 157 f. 
28

 Vgl. Dullien, 2015, S. 183 (189 f.) 
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tragen, bei einer eingeschränkten Variante (Nettoersatzquote von 30 % für 6 Monate) 

wäre der Rückgang auf 3,6 % gesunken.29 

Die Einführung eines automatischen Stabilisators wird insbesondere für die Euro-

Staaten als sinnvolle Maßnahme angesehen. Denn neben den Vorteilen einer gemein-

samen Währung, wie beispielsweise der Vereinfachung des Handels, steht der Nach-

teil, dass die Euro-Länder keine eigene Zinspolitik betreiben können. Dieses Mittel er-

möglicht Staaten mit einer eigenen Währung, die Konjunktur zu steuern, indem wäh-

rend einer schwachen Konjunkturphase der Leitzins gesenkt und in stärken Phasen 

erhöht wird und dadurch Kredite billiger beziehungsweise teurer werden. Die Euro-

Länder können diese Maßnahme selber nicht nutzen, da sich der einheitliche Leitzins 

nach dem gesamten Währungsraum richtet. 30 In der Vergangenheit hat sich jedoch 

gezeigt, dass die Schockereignisse in den Euro-Ländern sehr uneinheitlich aufgetreten 

sind.31 Diese fehlende Möglichkeit der Auf- und Abwertung der Währung hätte bei sol-

chen Ereignissen teilweise durch eine europäische Arbeitslosenversicherung ausgegli-

chen werden können. 

2.3.2 Sozialpolitische Auswirkungen 

Ein angemessener sozialer Schutz gehört zu den in Art. 151 Abs. 1 AEUV genannten 

Zielen der europäischen Sozialpolitik. Auch dieser Politikbereich ist zumindest bei Ein-

führung einer echten Basisversicherung betroffen. 

Für den Fall, dass eine europäische Arbeitslosenversicherung eingeführt wird, die teil-

weise umfassendere Leistungen als die bisherigen nationalen Arbeitslosenversiche-

rung gewährt, verbessert sich die soziale Absicherung für die entsprechenden Perso-

nengruppen. Beispielsweise könnte das den versicherten Personenkreis sowie die Hö-

he der Leistungen betreffen.32  

Dies sorgt voraussichtlich für eine progressive Einkommensumverteilung, das heißt 

vermögensschwache Haushalte profitieren stärker von diesen höheren Leistungen als 

vermögensstarke Haushalte.33 Dadurch ist die europäische Arbeitslosenversicherung 

ebenfalls ein Mittel gegen Armut. Auch hier ist jedoch die Höhe der Leistung entschei-

dend, bei einer geringen Absicherung wird die Einkommensungleichheit kaum beein-

flusst. 34  

                                                
29

 Vgl. Dullien, 2014, S. 96 
30

 Vgl. Kullas, 2015, S. 6 f. 
31

 Vgl. ebenda, S. 8 
32

 Vgl. Europäische Kommission, 2017b, S. 54 
33

 Vgl. Dullien, 2014, S. 96 
34

 Vgl. Europäische Kommission, 2017b, S. 55 
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2.3.3 Stärkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

Grundsätzlich könnte eine europäische Arbeitslosenversicherung ebenfalls die Arbeit-

nehmerfreizügigkeit stärken, da ihre Leistungen unabhängig vom Aufenthaltsort in An-

spruch genommen werden können und damit die Arbeitsplatzsuche im Ausland verein-

facht wird. Die Auswirkungen werden in diesem Bereich jedoch als sehr begrenzt an-

gesehen. Dies liegt unter anderem daran, dass mit den Verordnungen 

VO (EU) 883/2004 und VO (EU) 987/2009 bereits jetzt die Möglichkeit besteht, Zeiten, 

die in verschiedenen Mitgliedstaaten zurückgelegt wurden, zusammenzurechnen sowie 

Ansprüche in das Ausland zu exportieren. Eine europäische Arbeitslosenversicherung 

würde die beiden Grundsätze weder erweitern noch einschränken.35 

  

                                                
35

 Vgl. Europäische Kommission, 2017b, S. 53 f. 
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3 Rechtliche Zulässigkeit einer europäischen  
Arbeitslosenversicherung 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob eine europäische Arbeitslosenversicherung 

rechtlich umsetzbar ist. Aufgrund des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung ist 

dazu zunächst zu betrachten, ob im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik ausrei-

chende Kompetenzen von den Mitgliedstaaten auf Unionsebene übertragen wurden.36 

3.1 Zulässigkeit im Rahmen der europäischen Wirtschaftspolitik 

Die europäische Wirtschaftspolitik ist dadurch geprägt, dass eine Koordination zwi-

schen allen Mitgliedstaaten erfolgt, die Umsetzungsverantwortung allerdings zum 

Großteil auf nationaler Ebene verbleibt. Maßnahmen der Union sind insbesondere die 

Festlegung von Grundzügen der Wirtschaftspolitik sowie die Überwachung der nationa-

len Entwicklungen nach Art. 121 AEUV. Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik sind je-

doch nicht rechtlich verbindlich, sondern haben vielmehr ein politisches Gewicht.37   

Aufgrund dieser beschränkten allgemeinen Kompetenzen bedarf die Einführung eines 

automatischen Stabilisators wie der europäischen Arbeitslosenversicherung einer be-

sonderen Ermächtigungsgrundlage in den Verträgen. Eine finanzielle Leistung im 

Rahmen der europäischen Wirtschaftspolitik kann auf Art. 122 Abs. 2 AEUV gestützt 

werden. Voraussetzung dafür ist, dass „…ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkata-

strophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von 

Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht…“38 

ist. Bei einer Basisversicherung sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, da diese un-

abhängig von der Wirtschaftslage Leistungen zahlt und damit nicht von bestimmten 

Schwierigkeiten abhängt.39 Jedoch könnte diese Vorschrift Grundlage für die Einfüh-

rung einer Katastrophenversicherung sein.  

Als typische außergewöhnliche Ereignisse werden beispielsweise innere Unruhen, 

militärische Konflikte und soziale Probleme genannt.40 Aber auch ein wirtschaftlicher 

Schock oder eine Finanzkrise fallen darunter, so wurde beispielsweise bei der auf 

Grundlage des Art. 122 Abs. 2 AEUV erlassenen VO (EU) 407/210 die Finanz- und 

Wirtschaftskrise 2008/09 als außergewöhnliches Ereignis angesehen.41 Eine Katastro-

phenversicherung, die wie bereits dargestellt nur bei einem Schockereignis Leistungen 

gewährt, erfüllt diese Voraussetzung. 

                                                
36

 Vgl. Art. 5 Abs.2 S.1 EUV 
37

 Vgl. Herrmann/ Rosenfeldt in Pechstein, 2017, Art. 119 AEUV Rn. 47; Art. 121 AEUV Rn. 16, 17 
38

 Art. 122 Abs. 2 AEUV 
39

 Vgl. Kullas, 2015, S. 27 f. 
40

 Vgl. Herrmann/ Dausinger in Pechstein, 2017, Art. 122 AEUV Rn. 17 
41

 Vgl. Hattenberger in Schwarze, 2012, Art. 122 AEUV Rn. 6 
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Die Schwierigkeiten oder die drohenden gravierenden Schwierigkeiten müssen finanzi-

elle Auswirkungen haben.42 Dies ist bei einem wirtschaftlichen Schock in der Regel 

erfüllt, beispielsweise aufgrund einer steigenden Arbeitslosigkeit und den damit ver-

bundenen Mehrausgaben der nationalen Arbeitslosenversicherung. Aufgrund dieser 

Voraussetzung sollte bei der Umsetzung der Katastrophenversicherung allerdings ein 

Schwellenwert gewählt werden, ab dem tatsächlich katastrophale Auswirkungen zu 

befürchten sind.43 Ansonsten wäre es möglich, dass bereits geringe Schocks, die die 

Arbeitslosenversicherung kaum belasten, zu einer finanziellen Unterstützung führen. 

Der Schock muss sich der Kontrolle des Mitgliedstaates entziehen. Das bedeutet 

grundsätzlich, dass die nationale Wirtschafts- und Haushaltspolitik vor einer Leistungs-

gewährung zu berücksichtigen ist. Umstritten ist jedoch, wie streng die Beurteilung 

dabei ist. 

Einerseits wird die Meinung vertreten, ein Verschulden des betroffenen Staates schlie-

ße Leistungen nicht aus, sodass es nicht darauf ankomme, ob die Wirtschafts- und 

Haushaltspolitik ursächlich für den Schock sei.44 Bei dieser Sichtweise ist die Beurtei-

lung darauf beschränkt, ob nach dem Schockereignis eine staatliche Kontrolle noch 

möglich ist. 45 Damit wäre die Leistung der europäischen Arbeitslosenversicherung je-

denfalls ausgeschlossen, wenn der Schock noch mit nationalen Maßnahmen einge-

dämmt werden kann. 

Dem steht die Ansicht gegenüber, dass ebenfalls zu prüfen sei, ob die vorherige Politik 

ursächlich für den Schock ist.46 In der Studie des Centrum für europäische Politik ver-

folgen die Autoren eine solche Ansatz und schreiben: „Nur wenn er [der Mitgliedstaat] 

erfolglos versucht hat, durch eine angepasste  Wirtschafts-  und  Haushaltspolitik  den  

wirtschaftlichen  Schock  abzuwenden,  darf  eine  Katastrophenversicherung  eingrei-

fen.“47 Da Art. 122 Abs. 2 AEUV im Wechselwirkung mit der Nichtbeistandsklausel des 

Art. 125 AEUV stehe, sei sehr umfassend zu prüfen, ob die nationale Wirtschafts- und 

Haushaltspolitik mitursächlich war. Nur so könne sichergestellt werden, dass die EU 

oder andere Mitgliedstaaten nicht für eine unsolide Finanzpolitik eines Mitgliedstaates 

haften müssen und dadurch die Nichtbeistandsklausel umgangen wird. Als mögliche 

Voraussetzung für eine Leistungsgewährung wird die Einhaltung der Konvergenzkrite-

rien genannt.48  

                                                
42

 Vgl. Herrmann/ Dausinger in Pechstein, 2017, Art. 122 AEUV Rn. 18 
43

 Vgl. Kullas, 2015, S. 19 
44

 Vgl. Herrmann/ Dausinger in Pechstein, 2017, Art. 122 AEUV Rn. 19 
45

 Vgl. Siekmann, 2013, S. 101 (130) 
46

 Vgl. ebenda, S. 101 (130) 
47

 Kullas, 2015, S. 29 
48

 Vgl. Kullas, 2015, S. 29 
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Maßnahmen des Art. 122 Abs. 2 AEUV sind grundsätzlich Einzelfallbeschlüsse, die auf 

Vorschlag der Europäischen Kommission vom Europäischen Rat mit qualifizierter 

Mehrheit beschlossen werden. Der Beschluss ist mit Bedingungen zu versehen und 

daher zumindest eine Zweckbindung enthalten. In jedem Fall wäre insofern als Bedin-

gung zu beschließen, das Geld für die nationale Arbeitslosenversicherung zu verwen-

den, darüber hinaus kommen haushalts- und wirtschaftspolitische Auflagen in Betracht. 

Die Vorschrift begründet keinen Anspruch des betroffenen Mitgliedstaates oder eines 

Unionsbürgers gegenüber der EU, da die Ausübung der Befugnisse im Ermessen des 

Rates steht.49 Bei der bereits genannten VO (EU) 407/210 wurde dies beispielsweise 

sichergestellt, indem die Verordnung nur einen allgemeinen Rahmen schafft, in dem 

Leistungen des europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus an einzelne Staaten 

gewährt werden können. Die jeweiligen Darlehen werden jedoch erst auf Beschluss 

des Rates vergeben.50 

Ein entsprechendes Verfahren würde bei einer Einführung einer Katastrophenversiche-

rung im Rahmen des Art. 122 Abs. 2 AEUV gelten. Dabei würde die Europäische 

Kommission für jeden einzelnen Wirtschaftsschock eine Unterstützung vorschlagen 

und der Europäische Rat über diese als Ermessensentscheidung abstimmen. Gegen 

diese Variante spricht jedoch, dass die Mitgliedstaaten keine Rechtssicherheit in Bezug 

auf die Leistungserbringung haben und die einzelnen Entscheidungen nicht unmittelbar 

demokratisch legitimiert sind, wie es bei einer Beteiligung des Europäischen Parla-

ments der Fall wäre. 

Die Finanzierung der Unterstützungsleistungen würde aus dem Haushalt der EU erfol-

gen, da es sich um eine EU-Leistung handelt.51 Auch diese Einschränkung ist proble-

matisch, da die nach dem Versicherungsprinzip ausgerichtete Einrichtung eines Bud-

gets, in das konjunkturstarke Mitgliedstaaten Beiträge zahlen und konjunkturschwache 

Staaten Leistungen erhalten, nicht möglich ist. 

3.2 Zulässigkeit im Rahmen der europäischen Sozialpolitik 

Eine Einführung der europäischen Arbeitslosenversicherung im Rahmen der Bestim-

mungen über die europäische Sozialpolitik kommt ausschließlich für die echte Basis-

versicherung in Betracht. Sowohl die unechte Basisversicherung als auch die Kata-

strophenversicherung verfolgen nur konjunkturstabilisierende Ziele, ohne die Ansprü-

che der Beschäftigten selbst zu beeinflussen. Die Höhe der Leistungen verbleibt aus-

                                                
49

 Vgl. Häde in Callies, 2016, Art. 122 AEUV Rn. 11-14 
50

 Vgl. Hattenberger in Schwarze, 2012, Art. 122 AEUV Rn. 9 
51

 Vgl. Herrmann/ Dausinger in Pechstein, 2017, Art. 122 Rn. 23 
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schließlich in nationaler Hand, sodass diese beiden Modelle keine Auswirkungen auf 

die soziale Absicherung haben.52 

Die europäische Sozialpolitik ist dadurch geprägt, dass die Zuständigkeit im Wesentli-

chen bei den Mitgliedstaaten verbleibt.53 Die EU kann jedoch eingeschränkt durch den 

Art. 153 AEUV unterstützende und ergänzende Maßnahmen in dem Bereich erlassen. 

Voraussetzung für eine Unterstützung oder Ergänzung ist daher, dass bereits auf nati-

onaler Ebene Maßnahmen in dem Bereich ergriffen wurden.54 Diese Voraussetzung ist 

zunächst erfüllt, da bereits nationale Systeme zur Unterstützung arbeitsloser Personen 

existieren. 

Weiterhin muss die Arbeitslosenversicherung zu den in Art. 153 Abs. 1 AEUV genann-

ten Bereichen gehören.55 Dort wird unter anderem „soziale Sicherheit und sozialer 

Schutz der Arbeitnehmer“56 genannt. Darunter versteht man den Schutz vor verschie-

den sozialen Risiken, beispielsweise Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter, entspre-

chend des Wortlautes jedoch nur bezogen auf Arbeitnehmer.57 Die Arbeitslosenversi-

cherung gehört damit zu einem Bereich, der von der Sozialpolitik betroffen ist. 

Der Umfang der Kompetenzen der EU richtet sich schließlich nach Art. 153 Abs. 2 

AEUV.58 Einerseits können Maßnahmen, die die Zusammenarbeit zwischen den Mit-

gliedstaaten fördern, erlassen werden. (Bst. a) In bestimmten Bereichen ist darüber 

hinaus eine Harmonisierung durch Mindeststandards möglich. (Bst. b) Für die soziale 

Sicherheit und den sozialen Schutz der Arbeitnehmer stehen beide Verfahren zur Ver-

fügung, da dieses Gebiet in Art. 153 Abs. 2 Bst. a-i AEUV aufgeführt ist.59  

3.2.1 Art. 153 Abs. 2 Bst. a AEUV 

Art. 153 Abs. 2 Bst. a AEUV ermöglicht den Erlass von Maßnahmen, „die dazu be-

stimmt sind, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen zu 

fördern, die die Verbesserung des Wissensstands, die Entwicklung des Austauschs 

von Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung innovativer Ansätze und 

die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben.“60 Diese Vorschrift dient dementspre-

chend im Wesentlichen dem Informationsaustausch über sozialpolitische Anliegen der 

Mitgliedstaaten.61 Die Einführung einer Sozialleistung, hier einer echten Basisversiche-

                                                
52

 Vgl. Kullas, 2015 S. 26, 28 
53

 Vgl. Kocher in Pechstein, 2017, Art. 151 AEUV Rn. 4 
54

 Vgl  ebenda, Art. 153 AEUV Rn. 1, 4 
55

 Vgl. Kocher in Pechstein, 2017, Art. 153 AEUV Rn. 1 
56

 Art. 153 Abs. 1 Bst. c AEUV 
57

 Vgl. Kocher in Pechstein, 2017, Art. 153 AEUV Rn. 39 
58

 Vgl. ebenda Rn. 1 
59

 Vgl. Art. 153 Abs. 2 Bst. b AEUV 
60

 Art. 153 Abs. 2 Bst. a AEUV 
61

 Vgl. Krebber in Calliess, 2016, Art. 153 AEUV Rn. 37 
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rung, würde den Bürgern unmittelbare Leistungsansprüche gewähren und liegt daher 

außerhalb dieses Rahmens. 

Außerdem ist das Verfahren „unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“62 durchzuführen. Die Basisversiche-

rung würde ein verbindliches Arbeitslosengeld schaffen, auf das unabhängig von nati-

onalen Vorschriften ein Anspruch besteht. Dadurch würde die Union in dieser Höhe ein 

einheitliches Absicherungsniveau festlegen und die Maßnahme steht ebenfalls im Wi-

derspruch zum Harmonisierungsverbot.63 

3.2.2 Art. 153 Abs. 2 Bst. b AEUV 

Im Gegensatz zu der soeben genannten Vorschrift ermöglicht Art. 153 Abs. 2 Bst. b 

AEUV eine Harmonisierung, denn die EU kann „unter Berücksichtigung der in den ein-

zelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch 

Richtlinien Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise anzuwenden sind.“64 Diese 

Mindestvorschriften sind allerdings unter Berücksichtigung von Absatz 1 zu erlassen, 

sodass tiefgreifende Angleichungen, die über eine Unterstützung oder Ergänzung des 

nationalen Sozialrechtes hinausgehen, ausgeschlossen sind.65 

Bei Einführung einer echten Basisversicherung würden die Leistungen der nationalen 

Arbeitslosenversicherungssysteme um den von der europäischen Arbeitslosenversi-

cherung gewährten Betrag vermindert werden. Dadurch würde die nationale Sozialleis-

tung teilweise ersetzt werden, was deutlich über eine Unterstützung oder Ergänzung 

hinausgeht. 66   Bereits aus diesem Grund kann eine echte Basisversicherung ebenfalls 

nicht auf Art. 153 Abs. 2 Bst. b AEUV gestützt werden.  

Darüber hinaus bestimmt Art. 153 Abs. 4 1. Halbs. AEUV, dass die erlassenen Maß-

nahmen „nicht die anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien ihres 

Systems der sozialen Sicherheit festzulegen“67 berühren dürfen. Diese Einschränkung 

innerhalb des Art. 153 AEUV verbietet, ein supranationales System der sozialen Si-

cherheit einzurichten, welches durch die EU getragen wird. Die Verwaltung, Gestaltung 

und Finanzierung der Sozialsystems muss prinzipiell bei den Mitgliedstaaten verblei-

ben und darf daher nicht wie bei der echten Basisversicherung auf europäische Ebene 

übertragen werden.68 Auch aus diesem Grund ist die Einführung im Rahmen der Sozi-

alpolitik nicht zulässig. 

                                                
62

 Art. 153 Abs. 2 Bst. a AEUV 
63

 So auch Kullas, 2015, S. 26 f. 
64

 Art. 153 Abs. 2 Bst. b AEUV 
65

 Vgl. Krebber in Calliess, Art. 153 AEUV Rn. 6 
66

 Vgl. Kullas, 2015, S. 27 
67

 Art. 153 Abs. 4 1. Halbs. AEUV 
68

 Vgl. Eichenhofer, 2014, S. 29 (63) 
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3.3 Einführung auf Grundlage der Flexibilitätsklausel nach Art. 352 AEUV 

Art. 352 AEUV ermöglicht der EU eine flexible Rechtsetzung bei Entwicklungen, die im 

Rahmen der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten nicht ausreichend behandelt wer-

den können, daher wird diese Vorschrift auch als Flexibilitätsklausel bezeichnet. Sie 

kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn ein Handeln der EU zunächst nicht 

erforderlich erscheint und die Kompetenzen der EU entsprechend eingeschränkt sind. 

Die Kompetenz-Kompetenz ist jedoch ausgeschlossen, sodass die die EU im Rahmen 

der Vorschrift keine Kompetenzen in grundsätzlich neuen Bereichen wahrnehmen 

kann.69 

Jedoch ist Art. 352 AEUV eng auszulegen, dies verlangt unter anderem das Bundes-

verfassungsgericht aufgrund der Unbestimmtheit der Anwendungsbereiche.70 Außer-

dem ist das Gesetzgebungsverfahren sehr umfangreich, da es die Zustimmung des 

Europäischen Parlaments sowie eine einstimmige Zustimmung des Europäischen Rats 

erfordert. In Deutschland geht der Zustimmung im Rat außerdem eine Ratifikation 

durch Bundestag und Bundesrat voraus. Diese politischen Hürden führen ebenfalls 

dazu, dass eine Flexibilisierung nach Art. 352 AEUV nur in geringem Ausmaß umsetz-

bar ist, stattdessen sollten die vorhandenen spezielleren Kompetenzen der EU mög-

lichst weit ausgelegt werden um ein politisch gewünschtes Ziel zu erreichen.71 

Bereits die in Art. 352 AEUV genannten rechtlichen Voraussetzungen schränken die 

Anwendung ein, sodass im Folgenden untersucht werden soll, inwieweit diese erfüllt 

sind und ein Gesetzgebungsverfahren ermöglichen würden. 

3.3.1 Vertragsziel 

Die von der EU angestrebte Maßnahme muss der Verwirklichung eines in den Verträ-

gen genannten Zieles dienen. Dabei muss es sich um ein konkretes Ziel handeln, 

hauptsächlich kommen die in Art. 3 Abs. 3, 4 aufgeführten Ziele in Betracht.72 Die eu-

ropäische Arbeitslosenversicherung verfolgt mehre dieser Ziele.73  

Erstens zielt sie auf „eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“74 

hin, da durch die Einführung eines zusätzlichen automatischen Stabilisators die Nach-

frage während einem Schock ausgeglichen wird und dadurch katastrophalen Auswir-

kungen, im schlimmsten Fall einem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems entge-

gengewirkt wird.  

                                                
69

 Vgl. Frenz in Pechstein, 2017, Art. 352 AEUV, Rn. 1, 3 
70

 Vgl. ebenda, Art. 352 AEUV, Rn. 7 
71

 Vgl. ebenda, Art. 352 AEUV, Rn. 5, 6, 8 
72

 Vgl. ebenda, Art. 352 AEUV, Rn. 12, 18 
73

 So auch Kullas, 2015, S. 30, 31 
74

 Art. 3 Abs. 3 UAbs. 1 S. 2 EUV 
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Zweitens wird der soziale Schutz bei Einführung einer echten Basisversicherung geför-

dert.75 Denn dabei handelt es sich um eine europäische Sozialleistung, die unmittelbar 

gegen das Risiko Arbeitslosigkeit absichert. 

Außerdem fördert die EU „den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-

halt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.“76 Auch diese Ziele werden durch 

eine europäische Arbeitslosenversicherung verfolgt, wenn sie wirtschaftlich angeschla-

gene Mitgliedstaaten unterstützt und darüber hinaus Auswirkungen innerhalb der EU 

im Falle einer Ausbreitung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten eindämmt. 

3.3.2 Politikbereich 

Bei aufgrund des Art. 352 AEUV durchgeführten Vorhaben ist die EU auf die in den 

Verträgen festgelegten Politikbereiche beschränkt.77 Einzige Ausnahme bildet die Ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, welche nach Art. 352 Abs. 4 AEUV bei An-

wendung der Flexibilitätsklausel ausgeschlossen ist.  

Bei einer europäischen Arbeitslosenversicherung ist im Allgemeinen die Wirtschaftspo-

litik, bei einer echten Basisversicherung außerdem die Sozialpolitik betroffen.78 Diese 

sind im AEUV aufgeführt79, sodass grundsätzlich Art. 352 AEUV in Betracht kommt. 

Allerdings dürfen diese Gebiete nicht zugrunde gelegt werden, wenn die Maßnahme 

gegen spezielle Grenzen der jeweiligen Politikbereiche verstößt. Hier ist insbesondere 

der bereits genannte Art. 153 Abs. 4 1. Halbs. AEUV zu berücksichtigen, welcher der 

EU verbietet, Grundprinzipien der Sozialsysteme zu regeln.80 Die Einführung einer ech-

ten Basisversicherung würde wie bereits dargestellt gegen diese Grenze verstoßen.81 

Da die echte Basisversicherung nicht ausschließlich im Rahmen der Wirtschaftspolitik 

eingeführt werden kann, sondern immer auch eine sozialpolitische Komponente ent-

hält, würde bei einer Einführung immer der Art. 153 Abs. 4 1. Halbs. AEUV umgangen 

werden. Daher kann die echte Basisversicherung nicht auf Grundlage des Art. 352 

AEUV erlassen werden.  

3.3.3 Erforderliches Tätigwerden der EU 

Weiterhin muss ein Tätigwerden der EU erforderlich scheinen. Diese Voraussetzung 

beinhaltet ein umfassendes politisches Gestaltungsermessen, und ist daher zu einem 

großen Teil von zukünftigen politischen Entwicklungen abhängig. Die Ermessensgren-

                                                
75

 Vgl. Art. 3 Abs. 3 UAbs. 2 EUV; Art. 151 Abs. 1 AEUV 
76

 Art. 3 Abs. 3 UAbs. 3 EUV 
77

 Vgl. Frenz in Pechstein, 2017, Art. 352 AEUV, Rn. 23 
78

 Sh. Gliederungspunkt 2.3 
79

 Die entsprechenden Vorschriften sind Art. 120 ff. AEUV bzw.  Art. 151 ff. AEUV  
80

 Vgl. Frenz in Pechstein, 2017, Art. 352 AEUV, Rn. 23 
81

 Sh. Gliederungspunkt 3.2.2 
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zen sind allerdings vom Europäischen Gerichtshof überprüfbar.82 Da bereits jetzt die 

Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung in verschiedenen Ausführun-

gen diskutiert wird und sich beispielsweise der Europäische Rat für die Einführung ei-

ner Fiskalkapazität ausgesprochen hat83, ist es jedenfalls möglich, dass die Einführung 

einer Europäischen Arbeitslosenversicherung von einer politischen Mehrheit ange-

strebt wird und damit als erforderlich erachtet wird. 

3.3.4 Keine speziellere Kompetenz 

Die Anwendung des Art. 352 AEUV scheidet dann aus, wenn die Maßnahme aufgrund 

einer spezielleren Ermächtigungsgrundlage aus den Verträgen erlassen werden kann, 

da die Vorschrift stets subsidiär anzuwenden ist.84 Für die unechte Basisversicherung 

gibt es keine speziellere Ermächtigung, sodass in diesem Fall der Anwendungsbereich 

nicht eingeschränkt wird. 

Die Katastrophenversicherung lässt sich hingegen auf Art. 122 Abs. 2 AEUV stützen, 

welche daher vorrangig ist.85 Allerdings kann Art. 352 AEUV auch dann kumulativ zu 

der Einzelermächtigung angewendet werden, wenn diese in formeller oder materieller 

Hinsicht unzureichend ist.86 

Merkmal für eine materielle Unzulänglichkeit ist, dass die Norm „…das betreffende 

Sachgebiet nicht ausreichend erfasst.“87 Da Art. 122 Abs. 2 AEUV eine finanzielle Un-

terstützung im Falle von außergewöhnlichen Ereignissen ermöglicht, ist es für die Ein-

führung eines Instrumentes wie die Katastrophenversicherung grundsätzlich materiell 

ausreichend. Allerdings könnte die Finanzierung durch die Flexibilitätsklausel abwei-

chend gestaltet werden, da die EU auf deren Grundlage auch zweckgebundene Abga-

ben erheben kann.88 Beispielsweise könnte ein besonderes Budget eingerichtet wer-

den, in das Länder mit einer stabilen Konjunkturlage Beiträge zahlen und aus dem im 

Falle eines Schockereignisses Leistungen gezahlt werden. 

Formell unzureichend ist eine Norm hingegen, wenn die Maßnahme ein Handlungs-

instrument erfordert, welches gesetzlich nicht vorgesehen ist.89 Sofern die europäische 

Arbeitslosenversicherung nicht über Einzelfallbeschlüsse des Europäischen Rates 

ausgeführt werden soll, ist Art. 122 Abs. 2 AEUV daher ebenfalls formell unzureichend. 

Über Art. 352 AEUV könnte ein abweichendes Instrument gewählt werden, beispiels-
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 Vgl. Frenz in Pechstein, 2017, Art. 352 AEUV, Rn. 24 
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 Sh. Gliederungspunkt 2.1 
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 Vgl. Geiss in Schwarze, 2012, Art. 352 AEUV, Rn. 19 
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 Sh. Gliederungspunkt 3.1  
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 Vgl. Geiss in Schwarze, 2012, Art. 352 AEUV, Rn. 21, 24 
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 Geiss in Schwarze, 2012, Art. 352 AEUV, Rn. 22 
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 Vgl. Winkler in Grabitz, 2018, Art. 352 AEUV, Rn. 125 
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 Vgl. Geiss in Schwarze, 2012, Art. 352 AEUV, Rn. 23 
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weise eine Verordnung erlassen werden, auf deren Grundlage die Europäische Kom-

mission unter bestimmten Bedingungen Leistungen gewährt. 

3.3.5 Verbot der impliziten Vertragsänderung 

Da die bisher aufgeführten Tatbestandsmerkmale die Anwendung des Art. 352 AEUV 

jedenfalls für die unechte Basisversicherung sowie zum Teil für die Katastrophenversi-

cherung nicht ausschließen, ist eine weitere ungeschriebene Voraussetzung zu prüfen. 

Dabei handelt es sich um das Verbot der impliziten Vertragsänderung, welche verhin-

dert, dass Art. 352 AEUV über seine Funktion hinaus angewendet wird.90 Grundlage ist 

dabei insbesondere ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofes von 1996, in dem 

festgestellt wurde, dass ein Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonventi-

on nicht auf die Vorgängervorschrift von Art. 352 AEUV (Art. 235 EWGV) gestützt wer-

den kann.91 In diesem heißt es: „Als integrierender Bestandteil einer auf dem Grund-

satz der begrenzten Ermächtigung beruhenden institutionellen Ordnung kann diese 

Bestimmung keine Grundlage dafür bieten, den Bereich der Gemeinschaftsbefugnisse 

über den allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen, der sich aus der Gesamtheit der 

Vertragsbestimmungen und insbesondere denjenigen ergibt, die die Aufgaben und 

Tätigkeiten der Gemeinschaft festlegen. Sie kann jedenfalls nicht als Rechtsgrundlage 

für den Erlaß von Bestimmungen dienen, die der Sache nach, gemessen an ihren Fol-

gen, auf eine Vertragsänderung ohne Einhaltung des hierfür vom Vertrag vorgesehe-

nen Verfahrens hinausliefen.“92 

Die angestrebte Maßnahme ist daher anhand der Folgen mit dem allgemeinen Rah-

men der auf die EU übertragenen Kompetenzen zu vergleichen. Die Folgen der Einfüh-

rung einer europäischen Arbeitslosenversicherung ist in jedem Fall eine wesentliche 

Erweiterung der finanziellen Beteiligung der EU in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Außerdem wird ein neuartiges Mittel der finanziellen Umverteilung in Abhängigkeit vom 

Konjunkturverlauf geschaffen. Diese erheblichen Auswirkungen kollidieren jedoch mit 

der europäischen Wirtschaftspolitik, die durch eine Koordination der nationalen Politi-

ken geprägt ist.93 Ein dauerhaft eingerichteter Umverteilungsmechanismus wie die eu-

ropäische Arbeitslosenversicherung entspricht einer zentralen Steuerung, die in den 

Verträgen nicht vorgesehen ist.  

Lediglich Art. 122 Abs.2 AEUV bildet in diesem Zusammenhang eine Ausnahme, da es 

ausdrücklich finanzielle Leistungen der EU ermöglicht. Die Tatsache, dass sich diese 

jedoch nur auf außergewöhnliche Ereignisse beziehen und für die Anwendung hohe 
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Voraussetzung erfüllt sein müssen, verdeutlicht allerdings, dass die EU sich nur in sehr 

wenigen Fällen an der Wirtschaftspolitik finanziell beteiligen soll. 

Aus diesem Grund liegt die Einführung einer Basisversicherung außerhalb des durch 

die Verträge vorgegebenen Rahmens und überschreitet die Funktion des Art. 352 

AEUV. Somit kann die unechte Basisversicherung ebenfalls nicht auf Art. 352 AEUV 

gestützt werden. 

Fraglich ist allerdings, ob eine punktuelle Flexibilisierung einer nach Art. 122 Abs. 2 

AEUV errichteten Katastrophenversicherung in Hinblick auf Verfahren und Finanzie-

rung noch im Rahmen der Verträge läge. 

 Bei einer Flexibilisierung des Verfahrens und Übertragung der Verwaltung auf 

die Europäische Kommission bestände die Gefahr, dass die Katastrophenversi-

cherung nicht mehr als einzelfallbezogene Maßnahme in Anspruch genommen 

wird, sondern stattdessen pauschal beim Überschreiten bestimmter Schwel-

lenwerte Leistungen gewähren würde. Dies ginge über Sinn und Zweck von 

Art. 122 AEUV hinaus und läge damit wohl nicht mehr im Rahmen der Verträge. 

Für die Zulässigkeit einer Flexibilisierung spricht hingegen die stärkere demo-

kratische Legitimation der Europäischen Arbeitslosenversicherung, da in die-

sem Fall sowohl das Europaparlament als auch nationale Parlamente in das 

Gesetzgebungsverfahren einbezogen werden. 

 Eine Flexibilisierung der Finanzierung würde bedeuten, dass innerhalb der Uni-

on eine bisher nicht bestehende Abgabe der Mitgliedstaaten zugunsten der eu-

ropäischen Arbeitslosenversicherung eingeführt wird. Die Finanzierung des 

Unionshaushaltes erfolgt nach Art. 311 AEUV vorrangig durch Eigenmittel, über 

deren Zusammensetzung die Mitgliedstaaten entscheiden.94 Der Großteil dieser 

Eigenmittel wird auf Grundlage des Bruttonationaleinkommens ermittelt und ist 

entsprechend von den Mitgliedstaaten zu tragen. Die Variante, dass europäi-

sche Maßnahmen durch beitragsähnliche Zahlungen der Mitgliedstaaten getra-

gen werden, ist somit bereits ein fester Bestandteil der Verträge.95 Die Einfüh-

rung eines nationalen Beitrages an eine europäische Arbeitslosenversicherung 

würde also keine grundsätzlich neue Finanzierungsmethode schaffen. Außer-

dem ist zu bedenken, dass bei der Alternative, also einer Finanzierung aus dem 

Unionshaushalt, die Mitgliedstaaten mittelbar genauso belastet werden, da sie 

den Haushalt maßgeblich finanzieren. Gegen die Zulässigkeit der Flexibilisie-

rung spricht hingegen, dass bei dieser Variante  praktisch eine neue Institution 
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geschaffen würde, die als Rückversicherungsbehörde mit einem eigenen 

Haushalt die europäische Arbeitslosenversicherung umsetzt. Dies könnte als 

eine strukturelle Veränderung angesehen werden, die nicht mehr im Rahmen 

der Verträge liegen würde. 

Somit lässt sich nicht abschließend beurteilen, in welchem Umfang der Art. 122 Abs. 2 

AEUV flexibel angewendet werden kann. Es gibt allerdings gewichtige Gründe dafür, 

dass die dargestellten Varianten eine implizite Vertragsänderung darstellen würden 

und damit nicht im Rahmen der Verträge realisierbar sind. 

3.4 Einführung durch eine Vertragsänderung 

Aufgrund der angeführten Vorschriften lässt sich feststellen, dass die europäische Ar-

beitslosenversicherung nicht mit den aktuellen Verträgen vereinbar ist, da sie in großen 

Teilen über die Kompetenzen der EU hinausgeht. Eine Ausnahme bildet lediglich die 

Katastrophenversicherung, welche im Rahmen des Art. 122 Abs. 2 AEUV zulässig ist, 

wenn die Leistungen als Einzelfallbeschlüsse und nur für den Fall, dass einem Schock 

nicht mehr ausreichend mit nationalen Mitteln entgegengewirkt werden kann, geleistet 

werden. Eine darüber hinausgehende europäische Arbeitslosenversicherung könnte 

daher nur über eine Änderung der Verträge nach Art. 48 EUV eingeführt werden.  

Das vereinfachte Änderungsverfahren nach Art. 48 Abs. 6 EUV kommt grundsätzlich 

für eine Veränderung der Zuständigkeitsbestimmungen in der Wirtschafts- und Sozial-

politik in Betracht, da diese zu den Sachpolitiken im Dritten Teil des AEUV (Art. 26-197 

AEUV) gehören. Allerdings ist das vereinfachte Verfahren dann ausgeschlossen, wenn 

die an die EU übertragenen Zuständigkeiten erweitert werden. Die Ermächtigung, auf 

Unionsebene ein Arbeitslosenversicherungssystem einzuführen, ist in jedem Fall eine 

Erweiterung der Kompetenzen, sodass das vereinfachte Änderungsverfahren hier aus-

scheidet.96 

Somit erfordert die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung das or-

dentliche Vertragsänderungsverfahren nach Art. 48 Abs. 2-5 EUV. Dieses setzt zu-

nächst eine politische Beschlussfassung auf Regierungsebene und anschließend nach 

Art. 48 Abs. 4 S.2 EUV die Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten voraus.97 Aufgrund 

dieser hohen Anforderungen, die an eine Vertragsänderung gestellt werden, ist diese 

aufwendig und erfordert einen starken politischen Konsens. Falls aber in Zukunft eine 

weite politische Einigkeit darüber besteht, dass die europäische Arbeitslosenversiche-

rung eine sinnvolle Maßnahme für ein vereintes Europa darstellt, wäre die Einleitung 

eines Vertragsänderungsverfahrens der folgerichtige Schritt. 
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4 Merkmale der nationalen Arbeitslosenversicherungssyste-
me 

Da eine europäische Arbeitslosenversicherung teilweise auf den bestehenden nationa-

len Strukturen aufbaut, ist für die konkrete Ausgestaltung zu berücksichtigen, wie bis-

her in den Mitgliedstaaten die soziale Absicherung von Arbeitslosen erfolgt. Dabei zeigt 

sich, dass sich die Systeme untereinander bereits ähneln, jedoch die speziellen Para-

meter der Leistungen sehr heterogen sind. 

4.1 Struktur der nationalen Systeme 

Die soziale Absicherung von Arbeitslosen gliedert sich in allen europäischen Staaten in 

zwei oder drei Stufen. 

Zunächst erhalten alle Personen, die im Arbeitslosenversicherungssystem versichert 

sind und bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine Vorversicherungszeit, 

erfüllen, Arbeitslosengeld. Dieses berechnet sich meistens aus dem vorherigen Ein-

kommen und wird zeitlich begrenzt gewährt. Einzige Ausnahme bildet hier Belgien, da 

in diesem System das Arbeitslosengeld nicht an eine Höchstdauer gebunden ist.98 

Daran schließt sich in einzelnen Staaten die Arbeitslosenhilfe an, welche zwar noch 

der Arbeitslosenversicherung zugeordnet ist, allerdings geringere Leistungen als das 

Arbeitslosengeld umfasst. Beispielsweise existiert in Österreich die Notstandshilfe, 

welche 92 % oder 95 % des vorherigen Arbeitslosengeldes beträgt und gewährt wird, 

wenn im Anschluss an das Arbeitslosengeld mangels eines ausreichenden Einkom-

mens eine Notlage besteht. Diese Leistung wird unbegrenzt geleistet, solange die Not-

lage nicht beispielsweise durch eine Beschäftigungsaufnahme beendet wird.99 

Die unterste Absicherung bildet schließlich die nationale Mindestsicherung, die sowohl 

das sächliche als auch das soziokulturelle Existenzminimum bieten soll. Diese ist be-

darfsorientiert und garantiert damit ein minimales Einkommen für Personen, die die 

gesetzlichen Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht erreichen. Dabei werden  

meistens auch Einkommen und Vermögen anderer Haushaltsmitglieder mit berücksich-

tigt. Die Leistungen werden überwiegend beitragsunabhängig gewährt und aus Steu-

ermitteln finanziert.100 

Da im Falle eines wirtschaftlichen Schocks und einem plötzlichen Anstieg der Arbeits-

losigkeit zunächst die Arbeitslosenversicherung höhere Leistungen gewährt, spielten 

die Arbeitslosenhilfe und Mindestsicherung bei der Umsetzung einer europäischen 
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Arbeitslosenversicherung jedoch eine untergeordnete Rolle. Dementsprechend sollen 

sich die weiteren Ausführungen auf das Arbeitslosengeld konzentrieren. 

4.2 Parameter des Arbeitslosengeldes 

Das Arbeitslosengeld der jeweiligen Sozialversicherungssysteme wird durch mehrere 

zentrale Parameter gekennzeichnet. Vier zentrale Merkmale sind der Kreis der Berech-

tigten, die Anspruchsvoraussetzungen, die maximale Bezugsdauer sowie die Berech-

nung des Arbeitslosengeldes.101 

4.2.1 Kreis der Berechtigten 

Zunächst stellt sich die Frage, welche Personengruppen in die Arbeitslosenversiche-

rungssysteme einbezogen sind. In allen 28 EU-Staaten gehören Arbeitnehmer als 

Hauptadressat von Sozialversicherungssystemen zum versicherten Personenkreis. In 

Dänemark werden sie jedoch nicht kraft Gesetzes versichert, sondern können freiwillig 

in eine Arbeitslosenversicherungskasse beitreten. In manchen Systemen gibt es eine 

Geringfügigkeitsgrenze, bis zu der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht ausge-

nommen werden, diese hat 2018 beispielsweise in Österreich 438,05 € monatlich und 

in Irland 38 € wöchentlich betragen.102  

Sehr unterschiedlich wird die Absicherung von Selbständigen geregelt. In Kroatien, 

Finnland, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn sind sie pflichtversichert 

und damit den Beschäftigten gleichgestellt. In anderen Ländern sind keine oder nur 

bestimmte Gruppen von Selbständigen pflichtversichert, allerdings ist ein freiwilliger 

Beitritt zur Versicherung möglich. Solche Modelle gibt es beispielsweise in Deutsch-

land, Österreich und Rumänien. In manchen Ländern ist hingegen eine solche freiwilli-

ge Versicherung generell nicht möglich, hierzu gehören unter anderem Belgien, Bulga-

rien und Griechenland.103 

4.2.2 Anspruchsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld ähneln sich in allen Ländern. 

Der Versicherte muss unfreiwillig arbeitslos sein und sich bei der zuständigen Behörde 

registrieren. Außerdem muss er bereit sein, eine zumutbare Beschäftigung aufzuneh-

men und aktiv an der Arbeitssuche mitwirken.104 

Ein Merkmal, welches sehr unterschiedlich ausgestaltet ist, ist jedoch die Mindestversi-

cherungszeit, die vor der Arbeitslosigkeit erfüllt sein muss.105 In Deutschland, Öster-

reich, Portugal, Rumänien und der Tschechischen Republik muss der Versicherte in 

                                                
101

 Vgl. Dullien, 2014, S. 14 
102

 Vgl. Europäische Kommission, 2018, Datenbank Arbeitslosigkeit, 1. Anwendungsbereich 
103

 Vgl. ebenda 
104

 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017, S.194 
105

 Vgl. Dullien, 2014, S. 20 f. 



 26 

den vergangen 24 Monaten mindestens 12 Monate mit Beschäftigungszeiten oder an-

deren anrechenbaren Zeiten (z.B. Sozialleistungsbezug oder Kindererziehungszeiten) 

vorweisen, was damit der verbreitetsten Vorgabe entspricht. Dem gegenüber stehen 

beispielsweise Lettland, Polen und Bulgarien, da in diesen Staaten zwar ebenfalls 12 

Monate mit anrechenbaren Zeiten gefordert werden, diese jedoch in vergleichsweise 

kurzen Zeiträumen von 16 Monaten (Lettland) bzw. 18 Monaten (Polen, Bulgarien) 

liegen müssen. In anderen Staaten ist die Vorversicherungszeit hingegen eine verhält-

nismäßig geringe Hürde, so in Spanien (mindestens 12 Monate in den vorherigen 6 

Jahren) und Frankreich (mindestens 88 Arbeitstage in den vorherigen 28 Monaten). In 

Zypern wird gegenüber diesen Varianten eine Anwartschaft in doppelter Hinsicht vo-

rausgesetzt, da für den Arbeitslosengeldbezug zuvor insgesamt 26 Versicherungsmo-

nate sowie eine bestimmte Anzahl an Versicherungspunkten, die sich aus dem versi-

cherten Entgelt ermitteln, gefordert werden.106 Insgesamt führt die sehr unterschiedli-

che Ausgestaltung der Vorversicherungszeit in einigen Konstellationen dazu, dass 

Personen mit identischen Versicherungsverläufen in manchen Ländern Arbeitslosen-

geld erhalten könnten, während in anderen Ländern die Leistung mangels ausreichend 

anrechenbarer Zeiten ausgeschlossen wäre. 

4.2.3 Bezugsdauer 

Ebenfalls sehr heterogen ist die Dauer, für die Versicherte längstens Leistungen bezie-

hen können. Diese hängt häufig vom Alter und der vorherigen Versicherungsdauer ab, 

sodass ältere Versicherte sowie Personen mit einer langen Erwerbsbiografie begüns-

tigt werden.107 In Polen verlängert sich die Bezugsdauer außerdem für Personen, die in 

Regionen mit einer Arbeitslosenquote über 150 % der nationalen Arbeitslosigkeit lie-

gen.108 

Eine vergleichsweise kurze Bezugsdauer findet sich in Ungarn, der Versicherte hat pro 

10 Tage an versicherten Zeiten Anspruch auf einen Tag Arbeitslosengeld, die Höchst-

grenze beträgt jedoch 90 Tage. Abbildung 1 zeigt, dass ohne Berücksichtigung von 

Alter und Versicherungsdauer auch weitere Mitgliedstaaten Leistungen nur sehr einge-

schränkt gewähren, in Kroatien, Niederlande und Slowenien liegt die jeweils niedrigste 

Mindestdauer bei drei Monaten. Wie bereits angesprochen stellt Belgien eine Ausnah-

me dar, da dort Leistungen grundsätzlich unbegrenzt gewährt werden können.109 
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Abbildung 1 Vergleich der Arbeitslosengeldbezugsdauer110 

 
4.2.4 Berechnung 

In den einzelnen Mitgliedstaaten wird die Höhe des Arbeitslosengeldes auf ver-

schiedenste Weise ermittelt. In einigen Ländern erfolgt die Berechnung ausschließlich 

entgeltbezogen. Als Beispiel soll das deutsche System dienen: Zunächst wird der 

durchschnittliche Nettolohn aus dem Entgelt der vergangenen 12 Monate ermittelt, und 

dieser schließlich mit 67 % (Arbeitslose mit Kind) oder 60 % (Arbeitslose ohne Kind) 

multipliziert um ein tägliches Arbeitslosengeld zu erhalten. Sowohl hinsichtlich der Be-
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messungsgrundlage als auch der Ersatzquote unterscheidet sich Deutschland jedoch 

zu vergleichbaren Systemen in anderen Ländern.111  

Ebenfalls gibt es einzelne Länder, in denen das Arbeitslosengeld ausschließlich als 

Pauschale ausgezahlt wird. So erhalten in Malta alleinstehende Personen 8,13 € pro 

Tag und verheiratete Personen, deren Partner nicht Vollzeit beschäftigt ist 12,44 €.112 

In anderen Ländern wird die Leistungshöhe durch eine Kombination von pauschalen 

und einkommensbezogenen Beträgen berechnet. Bei der irischen Arbeitslosenversi-

cherung wird Personen mit einem durchschnittlichen Wocheneinkommen von mindes-

tens 300 € ausschließlich eine Pauschale in Höhe von 198 € gezahlt, bei einem Wo-

cheneinkommen unter 300 € gelten gestaffelte niedrigere Sätze. In Finnland erfolgt 

ebenfalls eine Kombination, da die Absicherung von Arbeitslosen aus einem pauscha-

len Basisarbeitslosengeld und einem einkommensbezogenen Arbeitslosengeld be-

steht. Während das Basisarbeitslosengeld an jeden Arbeitslosen bei Vorliegen einer 

bestimmten Vorversicherungszeit gezahlt wird, setzt das einkommensbezogene Ar-

beitslosengeld den freiwilligen Beitritt zu einer Arbeitslosenkasse voraus.113 Arbeitneh-

mer und Selbständige können dadurch selber entscheiden, ob sie sich ausschließlich 

auf die allgemeine Absicherung verlassen oder eine erweiterte Absicherung durch die 

Zahlung von Beiträgen erhalten. 

Aufgrund der verschiedenen Berechnungsweisen ergibt sich in den einzelnen Mitglied-

staaten der EU ein sehr unterschiedliches Absicherungsniveau. Dieses kann durch die 

Nettoersatzquote ausgedrückt werden114, die folgende Abbildung zeigt die große 

Bandbreite am Beispiel eines Einpersonenhaushaltes, wobei von einem zuvor bezoge-

nen Referenzeinkommen in Höhe des nationalen Durchschnittseinkommens ausge-

gangen wird. 
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Abbildung 2 Vergleich der Nettoersatzquote in den EU-Staaten115 
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5 Umsetzung der vorgeschlagenen Modelle 

Im Folgenden wird untersucht, welche konkreten Merkmale bei der Umsetzung einer 

europäischen Arbeitslosenversicherung festzulegen sind. Da sowohl eine Basisversi-

cherung als auch eine Katastrophenversicherung denkbare Modelle sind, werden für 

beide Varianten verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten diskutiert. 

5.1 Einbezogene Mitgliedstaaten 

Zunächst stellt sich die Frage, ob alle oder nur ein Teil der Mitgliedstaaten der EU in 

die europäische Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. 

Für die erste Variante spricht, dass dadurch der europäische Charakter der Leistung 

zum Ausdruck gebracht wird116 und eine stärkere Risikostreuung erreicht werden 

kann.117 Bei Einführung eine echten Basisversicherung nur in einem Teil der Mitglied-

staaten bestünde außerdem die Gefahr einer „Zwei-Klassen-Absicherung“, wenn Per-

sonengruppen, deren Leistungsansprüche sich durch die Europäisierung der Arbeitslo-

senversicherung grundsätzlich erhöhen würden, von dem Vorteil ausgeschlossen wer-

den, weil ihr Land dem System nicht beigetreten ist. Entsprechende Personengruppen 

in anderen Mitgliedstaaten würden hingegen unmittelbar von der Leistung profitieren. 

Demgegenüber steht jedoch, dass wie bereits dargestellt die Einführung eines automa-

tischen Stabilisators insbesondere für die Stabilität der Währungsunion vorteilhaft ist, 

während die Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Raumes durch ihre autonome Fi-

nanzpolitik flexibler auf Schocks reagieren können.118 So schlägt beispielsweise der 

Bericht „Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“ eine neue Stabilisie-

rungsfunktion als Komplement zum in den Euro-Staaten bereits bestehenden Europäi-

schen Stabilitätsmechanismus vor. Während der Europäische Stabilitätsmechanismus 

ein Mittel der Krisenbewältigung sei, solle die Stabilisierungsfunktion Krisen innerhalb 

der Währungsunion vorbeugen.119 Um dieses Ziel zu erreichen wäre eine Einbezie-

hung der Euro-Staaten ausreichend. Ebenfalls spricht für diese Variante, dass die eu-

ropäische Arbeitslosenversicherung keinen Wechselkursschwankungen unterliegen 

würde und eine gegebenenfalls erforderliche Harmonisierung bei der Beteiligung weni-

ger Arbeitslosenversicherungssysteme leichter umgesetzt werden könnte. 

Die Entscheidung für eine der beiden Varianten ist auf politischer Ebene zu treffen. 

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen der Währungsunion und der ange-
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strebten Einführung eines automatischen Stabilisators ist davon auszugehen, dass bei 

Beschränkung auf die Euro-Länder ein Konsens leichter gefunden werden könnte. 

5.2 Umsetzung einer Basisversicherung 

Sowohl bei Umsetzung einer echten als auch einer unechten Basisversicherung ist 

eine politische Entscheidung über wesentliche Parameter des europäischen Arbeitslo-

sengeldes erforderlich. Diese entsprechen den im 4. Kapitel genannten Parametern, da 

die berechtigten Personengruppen, Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch, die 

Bezugsdauer und die Berechnung festzulegen sind.120 Da für die Einführung einer Ba-

sisversicherung in jedem Fall eine Änderung der Verträge notwendig ist, ist theoretisch 

eine sehr weite Ausgestaltung möglich.  

5.2.1 Grenzen für die Umsetzung einer Basisversicherung 

Allerdings ist davon auszugehen, dass auch nach Änderung der Verträge noch das 

Subsidiaritätsprinzip sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip als wesentliche Grenzen 

der Tätigkeit der EU bestehen bleiben, da es sich dabei um grundsätzliche Vorgaben 

des europäischen Kompetenzgefüges handelt.121 Um die Einhaltung des Subsidiari-

tätsprinzips sicherzustellen, ist zu prüfen, ob die Ziele der Basisversicherung, nämlich 

die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion sowie je nach Ausgestaltung die 

Stärkung der sozialen Absicherung von Arbeitnehmern, nicht ausreichend von den 

Mitgliedstaaten verwirklicht werden können und besser auf Unionsebene zu verwirkli-

chen sind.122 In Bezug auf die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion trifft dies 

zu, da ein überstaatlicher automatischer Stabilisator einen finanziellen Ausgleich zwi-

schen mehreren Staaten erfordert und daher nicht auf nationaler Ebene eingeführt 

werden kann. Die soziale Absicherung kann hingegen ausreichend auf nationaler Ebe-

ne verwirklicht werden, da die Mitgliedstaaten bereits jetzt Leistungen für Arbeitslose 

bereitstellen und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese nationalen Systeme 

ungenügend sind, um vor dem Risiko Arbeitslosigkeit zu schützen. Folglich sollte die 

europäische Arbeitslosenversicherung hauptsächlich auf die effektive Stärkung der 

Wirtschafts- und Währungsunion ausgerichtet werden. Nach dem Prinzip der Verhält-

nismäßigkeit darf die Basisversicherung nicht über das Maß hinausgehen, welches zur 

Erreichung dieses Ziels erforderlich ist.123 Daher wäre eine Basisversicherung restrikti-

ve auszugestalten und Leistungen dürften nur insoweit geleistet werden, wie es für 

eine Stabilisierung der Konjunkturzyklen notwendig ist.  
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Darüber hinaus könnte sich auch eine sozialpolitische Einschränkung ergeben: Die 

Sozialversicherung liegt bisher fast ausschließlich in nationaler Zuständigkeit124 und 

eine europäische Arbeitslosenversicherung würde teilweise zu einem Verlust der nati-

onalen Flexibilität und Entscheidungshoheit führen.125 Daher wäre für eine umfassende 

europäische Arbeitslosenversicherung ein erheblicher politischer Konsens erforderlich. 

Dahingegen könnte bei einer Variante, die sich auf eine relativ geringe Kernversiche-

rung beschränken, leichter ein gemeinsamer politischer Wille erreicht werden. 

5.2.2 Parameter einer Basisversicherung 

Aus diesen Gründen bieten sich folgende Parameter für eine angemessene Basisver-

sicherung an: 

 Anspruch auf das europäische Arbeitslosengeld besteht nur für Beschäftigte.126 

Da Selbständige in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich abgesi-

chert sind127, würde deren Einbeziehung eine grundlegende Harmonisierung 

der nationalen Systeme erfordern. 

 Die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistung, also insbesondere das Vorlie-

gen von Arbeitslosigkeit, die Registrierung bei der zuständigen nationalen Be-

hörde sowie Mitwirkungspflichten des Berechtigten, können sich an den beste-

henden nationalen Regeln orientieren, da so eine möglichst unbürokratische 

Verknüpfung mit den nationalen Systeme ermöglicht wird. Sehr unterschiedli-

che Vorschläge gibt es zur Ausgestaltung der Vorversicherungszeit. Während 

manche Varianten mit einer Mindestversicherungszeit von drei Monaten in den 

vorherigen 12 Monaten vergleichsweise großzügig ausgestaltet sind128, könnte 

sich Dullien eine deutlich eingeschränktere Variante vorstellen, bei der Versi-

cherungszeiten in mindestens 20 der letzten 24 Monaten erforderlich sind129. 

Sofern man sich bei einer restriktiven Ausgestaltung an den nationalen Para-

metern orientiert, sollte die Mindestversicherungsdauer bei wenigsten 12 der 

letzten 24 Monate liegen, da dies ein in mehreren Mitgliedstaaten geläufiger 

Wert ist und daher eine großzügigere Ausgestaltung zwangsläufig zu einer er-

heblichen Harmonisierung führen würde.130  
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 Die Bezugsdauer wird in der Literatur mit Werten von sechs Monaten131 bis zu 

12 Monaten132 festgelegt. In der durch die Europäische Kommission beauftrag-

ten Studie enthalten die meisten Modelle jedoch eine Karenzfrist von drei Mo-

naten, sodass erst ab dem vierten Monat das europäische Arbeitslosengeld ge-

leistet wird. Dadurch solle sichergestellt werden, dass Saisonarbeitslosigkeit 

sowie kurze Arbeitslosigkeitszeiträume allein von den nationalen Systemen ab-

gesichert werden. Allerdings stellt die Studie selber fest, dass dabei ein büro-

kratischer Wechsel der Absicherung nach Ablauf des dritten Monats notwendig 

sei und daher auf eine Karenzfrist verzichtet werden solle.133  

Da bereits die sechsmonatige Bezugsdauer die minimale Bezugsdauer in meh-

reren Mitgliedstaaten überschreitet134 und sich damit eine gewisse Harmonisie-

rung ergeben würde, wäre diese Harmonisierung bei einer längeren Bezugs-

dauer noch stärker ausgeprägt. Daher bietet sich im Rahmen einer restriktiven 

Ausgestaltung eine Beschränkung der Bezugsdauer auf die vorgeschlagenen 

sechs Monate an. 

 Die Leistungen der Basisversicherung berechnen sich wie beispielsweise auch 

beim deutschen Arbeitslosengeld anhand einer bestimmten Lohnersatzquote. 

In Abhängigkeit vom gewünschten Grad der Absicherung  werden in der Litera-

tur Werte von 35 % bis 60 % genannt.135 Aufgrund der sehr heterogenen Ge-

staltung der Absicherungshöhe136 erscheint auch hier eine Beschränkung auf 

einen gegenüber den nationalen Systemen vergleichsweise niedrigen Wert, 

beispielsweise 50 % sinnvoll.137 Wie man an Abbildung 2 (S. 29) beispielhaft 

sehen kann, würde eine höhere Absicherung dazu führen, dass in einem gro-

ßen Teil der Mitgliedstaaten die europäische Leistung über den bestehenden 

nationalen Leistungen liegt und somit eine erhebliche Harmonisierung erreicht 

würde. Auch bei einem Absicherungsniveau von 50 % erfolgt noch eine Erhö-

hung der Leistungen in mehreren Staaten, sodass auch ein noch niedrigerer 

Prozentsatz denkbar wäre. Dazu wäre jedoch zu prüfen, wie hoch das europäi-

sche Absicherungsniveau mindestens sein muss, um eine signifikante Stabili-

sierung der Konjunkturverläufe zu erreichen, da ein zu niedriges Niveau dazu 

führen könnte, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. 
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Anhand der vier dargestellten Parameter zeigt sich, dass die Basisversicherung immer 

in einzelnen Fällen über das bestehende nationale Arbeitslosengeld hinausgehen wür-

de. Ein gewisser Grad der Harmonisierung wäre damit unvermeidbar.138 Dies erscheint 

bei einer echten Basisversicherung relativ unproblematisch, da im Ergebnis für diese 

Personengruppen die europäische Arbeitslosenversicherung die nationale Versiche-

rung vollständig ersetzen würde.139 Probleme würden sich hingegen bei der unechten 

Basisversicherung ergeben, da sich bei diesem Modell die an den Arbeitslosen ausge-

zahlte Leistung ausschließlich nach nationalem Recht berechnet und daher gegebe-

nenfalls niedriger wäre als der Erstattungsbetrag, den die Behörde von der europäi-

schen Arbeitslosenversicherung erhalten könnte. Dies könnte dadurch gelöst werden, 

dass das Absicherungsniveau der nationalen Arbeitslosenversicherung mindestens der 

europäischen Leistung entsprechen muss140 Im Ergebnis würde dies allerdings wie bei 

der echten Basisversicherung der Regelung einer Sozialleistung auf europäischer 

Ebene entsprechen, was bei der unechten Basisversicherung gerade nicht vorgesehen 

ist. Denkbar wäre hingegen auch, dass die europäische Arbeitslosenversicherung im-

mer höchstens die tatsächlich erbrachten Leistungen erstattet und im Gegenzug Län-

der mit einem geringeren Leistungsniveau bei der Höhe der Beiträge entlastet werden. 

5.3 Umsetzung einer Katastrophenversicherung 

Im Vergleich zur Basisversicherung wäre für eine Katastrophenversicherung eine deut-

lich geringere Harmonisierung erforderlich141, da deren Zahlungen nicht von individuel-

len Leistungsansprüchen der Arbeitslosen sondern von festgelegten Indikatoren ab-

hängig sind.  

5.3.1 Indikatoren zur Bestimmung des Leistungsanspruchs 

Die grundlegende Entscheidung besteht darin, einen geeigneten Indikator auszuwäh-

len, von dem die Gewährung von Leistungen abhängt. Dieser Indikator könnte entwe-

der die Produktionslücke oder eine Arbeitslosenquote sein.142 

Die Produktionslücke gibt die konjunkturell bedingte Über- oder Unterauslastung einer 

Volkswirtschaft an und wird als Differenz zwischen dem potenziellen Bruttoinlandspro-

dukt und dem tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt ermittelt. Das potenzielle Bruttoin-

landsprodukt entspricht dem theoretischen Betrag, den eine Volkswirtschaft bei optima-

ler Anpassung aller Preise erreichen würde.143 Problematisch ist dabei allerdings, dass 

die Produktionslücke nur ungenau geschätzt werden kann und häufig rückwirkend kor-
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rigiert werden muss. Daher ist der Wert nach Ansicht mehrerer Autoren nicht für die 

zeitnah ausgezahlten Leistungen der europäischen Arbeitslosenversicherung geeig-

net.144 Außerdem ist diese Variante vergleichsweise intransparent, da die Produktions-

lücke über ökonometrische Modelle ermittelt wird und damit die Zahlungen der europä-

ischen Arbeitslosenversicherung für Außenstehende nur schlecht nachvollziehbar wä-

ren.145 

Bei einer Leistungsgewährung in Abhängigkeit von der Arbeitslosigkeit im jeweiligen 

Mitgliedstaat wären drei verschiedene Werte denkbar: 

 Erstens könnte die nationale Arbeitslosenquote gewählt werden. Da diese Ar-

beitslosenquote allerdings jegliche Art der Arbeitslosigkeit umfasst, insbesonde-

re auch strukturell bedingte Langzeitarbeitslosigkeit, ist dieser Wert nicht geeig-

net, um gezielt Arbeitslosigkeit infolge von Schockereignissen zu messen.146 

 Zweitens ist die Einschränkung der Arbeitslosenquote auf Kurzzeitarbeitslosig-

keit denkbar. In diesem Fall wird die Quote der Personen ermittelt, die höchsten 

12 Monate arbeitslos sind. Der Vorteil besteht darin, dass dieser Indikator struk-

turelle Langzeitarbeitslosigkeit nicht mehr erfasst und sich an den Modalitäten 

der nationalen Arbeitslosenversicherungen, welche in der Regel nur zeitlich be-

grenzt Leistungen zahlen, orientiert. Daher wird dieser Indikator derzeit als am 

geeignetsten erachtet.147 

 Als dritter Wert kommt schließlich die Abweichung der Arbeitslosenquote von 

der natürlichen Arbeitslosenquote in Betracht. Als natürliche Arbeitslosenquote 

könnte dabei entweder ein historischer Durchschnittswert oder eine mittels ei-

nes ökonometrischen Modells berechnete natürliche Arbeitslosenquote ver-

wendet werden. Bei diesen Varianten stellen allerdings die Auswahl eines ge-

eigneten Vergleichszeitraumes sowie die Ungenauigkeiten bei Modellberech-

nungen ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten dar. Daher wird dieser Indikator 

als nicht geeignet erachtet.148 

Folgt man diesen in der Literatur geäußerten Argumenten, wäre also die Veränderung 

der Kurzzeitarbeitslosigkeit ein zweckmäßiger Indikator für die Aktivierung der europäi-

schen Arbeitslosenversicherung. Für diesen ist festzulegen, ab welchem Schwellen-

wert die europäische Arbeitslosenversicherung aktiviert wird und wie sich die finanziel-

le Unterstützung an die nationalen Arbeitslosenversicherungen ermittelt. 
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In der Studie der europäischen Kommission wird der Schwellenwert ermittelt indem die 

durchschnittliche nationale Kurzzeitarbeitslosenquote der vergangenen 10 Jahre mit 

einem festen Prozentsatz addiert wird. Drei Vorschläge sind dabei, einen Wert von 

0,1 %; 1 % oder 2 % über dem Durchschnitt als Grenze festzulegen. Ein niedriger Wert 

von 0,1 % würde jedoch dazu führen, dass die Versicherung bereits bei geringen 

Schocks, welche keine europäische Unterstützung erfordern, greifen würde. Ein hoher 

Wert wie die genannten 2 % würde hingegen nur bei besonders schweren Schocks 

greifen und damit den Stabilisierungseffekt einschränken. Daher sei laut der Studie ein 

Schwellenwert von 1 % über der durchschnittlichen Kurzzeitarbeitslosenquote ein ge-

eigneter Kompromiss.149 

5.3.2 Höhe der Leistungen 

Die Studie der Europäischen Kommission stellt auch dar, wie die Leistungen berechnet 

werden könnten. Die betroffenen Länder erhalten den Betrag, der einer fiktiven Arbeits-

losengeldzahlung mit einer Entgeltersatzquote von 50 % für neun Monate entspricht. 

Dabei werden nur die Arbeitslosen berücksichtigt, die in den vorherigen 12 Monaten 

mindestens drei Monate versichert waren und das für die Berechnung verwendete Ge-

halt wird auf 150 % des nationalen Durchschnittsgehaltes begrenzt.150 Diese Berech-

nung ähnelt aufgrund der zugrunde gelegten Variablen (Vorversicherungszeit, Bezugs-

dauer, Lohnersatzquote) der Berechnung der Basisversicherungen mit dem Unter-

schied, dass letztendlich nur ein Gesamtbetrag an die nationale Arbeitslosenversiche-

rung gezahlt wird. Diese Methode erscheint jedoch problematisch, da für die Berech-

nung eine umfassende statistische Erfassung der nationalen Arbeitslosengeldzahlun-

gen erforderlich ist und damit die Berechnung mit einem bürokratischen Mehraufwand 

verbunden ist. 

Vergleichsweise unbürokratisch ist demgegenüber der Vorschlag in der vom CEPS 

herausgegebenen Studie. Bei Erreichen des Schwellenwertes, der sich an dem Durch-

schnitt sowie der Standardabweichung der Kurzzeitarbeitslosenquote in den vergange-

nen 10 Jahren orientiert, berechnet sich die Leistung mit folgender Formel:151 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

= (40% ∗ 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡 ∗ 12 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 ∗ 80%

∗ 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑟𝑧𝑧𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛) − 𝑆𝑒𝑙𝑏𝑠𝑡𝑏𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 

Der Vorteil dieser Berechnung ist, dass das Durchschnittsentgelt sowie die Anzahl der 

Kurzzeitarbeitslosen bekannte statistische Werte sind. Die übrigen Faktoren (40 %, 12 
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Monate, 80 %) können schließlich in Abhängigkeit von der Großzügigkeit gewählt wer-

den und stellen damit eine politische Entscheidung dar: 

 Die 40 % legen entsprechend zu der bereits dargestellten Basisversicherung 

die Entgeltersatzquote der europäischen Arbeitslosenversicherung fest. 

 Der Faktor 12 ist eine fiktive Leistungsdauer der Katastrophenversicherung, da 

der Betrag zwar einmalig gezahlt wird, allerdings für den gesamten Zeitraum, in 

dem der Wirtschaftsschock bewältigt wird, die nationale Arbeitslosenversiche-

rung unterstützen soll. 

 80 % sollen pauschal den Anteil an Kurzzeitarbeitslosen darstellen, der auch 

tatsächlich Leistungen der nationalen Arbeitslosenversicherung erhält. Ein ge-

wisser Teil der Arbeitslosen fällt beispielsweise aufgrund fehlender Anwart-

schaftszeiten nicht unter die Arbeitslosenversicherung, sodass der Erstattungs-

betrag entsprechend gemindert wird.152 

Der so ermittelte Wert entspricht aus Sicht der Autoren dem Betrag, der erforderlich ist, 

um die Leistungen während des Schocks zu finanzieren, ohne dass Leistungskürzun-

gen erforderlich sind.153 Da die Katastrophenversicherung jedoch nur ergänzende Leis-

tungen erbringt um die schockbedingten Mehrbelastungen auszugleichen, wird von 

diesem Betrag ein Selbstbehalt abgezogen. Dieser basiert auf den gewöhnlichen Aus-

gaben für die passive Arbeitsmarktpolitik, das heißt den nationalen Arbeitslosengeld-

zahlungen. In Staaten, die Arbeitslosengeld für mehr als 12 Monate zahlen, soll aller-

dings nur ein Teil der Ausgaben berücksichtigt werden, da die Zahlungen ab dem 13. 

Monat nicht mehr Leistungen zum Ausgleich von Kurzzeitarbeitslosigkeit zuzuordnen 

sind.154  

Ebenfalls wäre es überlegenswert, den Selbstbehalt pauschal auf den Erstattungsbe-

trag festzulegen, der sich bei der durchschnittlichen Kurzzeitarbeitslosenquote des 

zehnjährigen Referenzzeitraumes ergeben würde. Damit würde die Leistungshöhe sich 

nur aus der übersteigenden Kurzzeitarbeitslosigkeit berechnen. Die entsprechende 

Formel lautet dann, sofern die übrigen Faktoren übernommen werden: 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

= 40% ∗ 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡 ∗ 12 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 ∗ 80%

∗ (𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑟𝑧𝑧𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛

− 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑟𝑧𝑧𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛) 
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Dieser Vorschlag erscheint gegenüber den Mitgliedstaaten gerechter als die oben be-

schriebene Ermittlung des Selbstbehaltes. Folgt man dem Vorschlag in der Studie des 

CEPS, würden bei zwei Staaten, die sich in Hinblick auf die Entwicklung der Kurzzeit-

arbeitslosigkeit sowie den Durchschnittsverdienst ähneln, die Leistungen entscheidend 

von der Großzügigkeit der Arbeitslosenversicherung abhängen. Der Staat mit hohen 

Ausgaben für Kurzzeitarbeitslose würde im Ergebnis gegenüber dem Staat mit einer 

geringen Absicherung eine deutlich niedrigere Unterstützung erhalten, da die Selbstbe-

teiligung entsprechend abweicht. Bei dem hier geäußerten Vorschlag hat die Großzü-

gigkeit der nationalen Arbeitslosenversicherung hingegen keinen Einfluss auf die Leis-

tungshöhe. 

5.4 Finanzierung der europäischen Arbeitslosenversicherung 

Für die Finanzierung der europäischen Arbeitslosenversicherung gibt es in Abhängig-

keit von der Umsetzungsvariante verschiedene Vorschläge. 

Bei einer Basisversicherung bieten sich entsprechend zu der Finanzierung des deut-

schen Arbeitslosengeldes Beiträge durch den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber an, 

da durch diese laufende Ansprüche aufgebaut werden. Je nach Leistungsumfang 

rechnet die Studie der Europäischen Kommission mit einem Beitragssatz von 0,35 % - 

1,36 %.155 Es ist jedoch fraglich, ob die Einführung einer solchen Abgabe im Rahmen 

einer Vertragsänderung politisch umsetzbar ist. Für eine echte Basisversicherung 

könnte man argumentieren, dass durch die Abgabe ein unmittelbarer Anspruch auf 

eine Sozialleistung entsteht und durch die Entlastung der nationalen Versicherungssys-

teme der Sozialversicherungsbeitrag gesenkt werden kann.156 Dies ist prinzipiell auch 

bei der unechten Basisversicherung der Fall, da die nationalen Versicherungssysteme 

aufgrund der europäischen Unterstützung nur noch einen Teil der Arbeitslosengeldzah-

lungen selbst finanzieren müssen. Allerdings wären hier die Finanzflüsse aus Sicht des 

Beitragszahlers vergleichsweise intransparent, da er nicht unmittelbar erfährt, welche 

Leistungen durch die europäische Arbeitslosenversicherung finanziert werden. Daher 

kann bei einer unechten Basisversicherung mit besonderen Widerständen der Bei-

tragszahler gerechnet werden. 

Im Gegensatz dazu wird für die Finanzierung einer Katastrophenversicherung die Zah-

lung von Beiträgen der Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die in Abhängigkeit des Brutto-

inlandsproduktes ermittelt werden. So schlägt die Studie des CEPS einen Start-Stop-

Mechanismus vor, durch den ein regelmäßiges Budget in Höhe von 0,5 % des europä-

ischen Bruttoinlandsproduktes sichergestellt wird: Solange die Finanzreserve der euro-
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päischen Arbeitslosenversicherung unter den 0,5 % liegt, zahlen alle beteiligten Mit-

gliedstaaten einen Beitrag von 0,1 % des nationalen Bruttoinlandsproduktes pro Quar-

tal ein, bei einer Rücklage über dem Betrag werden die Beitragszahlungen unterbro-

chen.157 Diese Variante wird auch durch Simulationen in der Studie der Europäischen 

Kommission ausdrücklich gestützt.158 

Um eine dauerhafte Umverteilung zugunsten einzelner Staaten zu vermeiden, schlägt 

die Studie der CEPS außerdem vor, die Beiträge teilweise durch sogenannte „experi-

ence ratings“ aufgrund von Erfahrungswerten zu berechnen. Dazu wird für die vergan-

genen 10 Jahre die jeweilige Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen ermittelt. 

Wenn die Einzahlungen höher sind oder sich eine Differenz von höchstens 0,1 % des 

Bruttoinlandsproduktes ergibt, erhält der betroffene Staat für das jeweilige Jahr einen 

Wert von 0,1 zugeordnet. Übersteigen die Auszahlungen hingegen die Einzahlungen 

um mindestens 0,1 % des Bruttoinlandsproduktes, wird dem Jahr ein Wert in Höhe des 

jeweiligen Prozentsatzes zugeordnet. Diese Einzelwerte aus den vergangenen 10 Jah-

ren werden addiert, sodass sich ein Faktor von mindestens 1 ergibt, mit dem der be-

rechnete Beitrag vervielfältigt wird. Der Vorteil dieser historischen Betrachtung ist, dass 

die Mehrbelastungen für die Staaten, die überdurchschnittlich hohe Leistungen erhal-

ten haben, erst mit einer gewissen Verzögerung eintreten und dennoch langfristig die 

höheren Bezüge teilweise ausgeglichen werden.159 

 

                                                
157

 Vgl. Beblavý, 2015, S. 18 
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6 Fazit 

In dieser Bachelorarbeit hat sich zunächst gezeigt, dass die mögliche Einführung einer 

europäischen Arbeitslosenversicherung bereits politisch diskutiert wird, auch wenn die  

Vorstellungen bisher eher im Hintergrund, beispielsweise durch Berichte der europäi-

schen Organe, geäußert werden. Obwohl man zunächst annehmen könnte, dass so-

ziale Erwägungen die Einführung motivieren, wird die Maßnahme vor allem durch die 

Erwartung von wirtschaftspolitischen Vorteilen angetrieben. Von den drei dargestellten 

Modellen - echte Basisversicherung, unechte Basisversicherung und Katastrophenver-

sicherung - bietet nur das erstgenannte unmittelbare soziale Vorteile, da es einen un-

mittelbaren Anspruch auf eine europäische Sozialleistung einführt, gleichzeitig aber 

Personen, die bisher eine höhere Absicherung haben, den übersteigenden Betrag von 

der nationalen Arbeitslosenversicherung erhalten. Die wirtschaftspolitische Erwägung 

besteht bei allen drei Varianten darin, dass ein automatischer Stabilisator auf europäi-

scher Ebene eingeführt wird, der den Konjunkturverlauf glättet und insbesondere bei 

Schockereignissen innerhalb der Währungsunion stabilitätssteigernd wirkt. 

In Bezug auf die rechtliche Zulässigkeit der Maßnahme sind verschiedene Ermächti-

gungsgrundlagen sowie Grenzen aus den vertraglichen Vorschriften der Wirtschafts- 

sowie Sozialpolitik zu berücksichtigen. Allerdings können die Vorschriften nicht als 

Grundlage für die Einführung einer Basisversicherung dienen, da im Vertrag eine dau-

erhafte finanzielle Beteiligung durch die EU in den beiden Politikbereichen nicht vorge-

sehen ist. Die Katastrophenversicherung ist hingegen auf Schockereignisse begrenzt 

und kann daher auf Grundlage des Art. 122 Abs. 2 AEUV eingeführt werden. Allerdings 

ist diese Variante in praktischer Hinsicht eingeschränkt, da Einzelfallbeschlüsse not-

wendig sind und kein dauerhafter Rückversicherungsmechanismus eingerichtet wer-

den kann, der auf Grundlage rechtlicher Vorschriften bei einem Schockereignis auto-

matisch die nationalen Arbeitslosenversicherungssysteme unterstützt. Auch die Flexibi-

litätsklausel des Art. 352 AEUV ist keine ausreichende vertragliche Grundlage, da die 

Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung in grundlegender Hinsicht von 

dem allgemeinen Vertragsrahmen abweicht und damit gegen das Verbot der impliziten 

Vertragsänderung verstoßen würde. 

Daher sollten weitere Diskussionen davon ausgehen, dass für eine zweckmäßig aus-

gestaltete europäische Arbeitslosenversicherung eine Vertragsänderung notwendig ist. 

Sofern das gemeinsame Interesse an einer Einführung so hoch ist, dass das Einstim-

migkeitserfordernis einer Vertragsänderung erreicht wird, ist je nach Einigung eine wei-

te Ausgestaltung möglich. 
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In Hinblick auf die praktische Umsetzung sollte eine europäische Arbeitslosenversiche-

rung sich allerdings auf eine notwendige Kernversicherung beschränken, da so die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sowie des Verhältnismäßigkeitsprinzips sicherge-

stellt wird und außerdem der Harmonisierungsaufwand verringert wird. Aufgrund des 

engen Zusammenhangs zwischen der Einführung eines automatischen Stabilisators 

und der Stabilität der Währungsunion sollte die Arbeitslosenversicherung daher zu-

nächst nur in den Staaten eingeführt werden, die Teil der Währungsunion sind. 

Eine Kernversicherung kann prinzipiell im Rahmen einer Basisversicherung ausgestal-

tet werden, indem die Merkmale der europäischen Arbeitslosenversicherung so ge-

wählt werden, dass sie im Vergleich zu den nationalen Varianten unterdurchschnittlich 

hoch sind. Aufgrund der vielfältigen Ausgestaltung des versicherten Personenkreises, 

der Anspruchsvoraussetzungen, der maximalen Bezugsdauer sowie der Berechnung 

des nationalen Arbeitslosengeldes ist eine gewisse Harmonisierung allerdings unum-

gänglich. 

Im Vergleich dazu erfordert die Einführung einer Katastrophenversicherung einen ge-

ringeren Harmonisierungsaufwand. Da aus politischen und verwaltungstechnischen 

Gründen eine unbürokratische Variante mit möglichst geringen Harmonisierungen vor-

teilhaft erscheint, ist daher die Umsetzung durch eine Katastrophenversicherung zu 

empfehlen. 

Für die Umsetzung einer solchen Katastrophenversicherung wird die Abweichung der 

Kurzzeitarbeitslosigkeit vom Durchschnitt der vorherigen 10 Jahre ermittelt. Andere 

Indikatoren, zum Beispiel die Produktionslücke könnten zwar ebenfalls zugrunde gelegt 

werden, sind jedoch nicht so nachvollziehbar wie die Kurzzeitarbeitslosenquote. Ab 

Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes, der hier mit 1 Prozentpunkt über 

dem Durchschnitt festgelegt wird, entsteht ein Leistungsanspruch, das heißt die natio-

nale Arbeitslosenversicherung erhält eine finanzielle Unterstützung. 

Der Leistungsbetrag berechnet sich ebenfalls mit Hilfe der Kurzzeitarbeitslosigkeit, 

wobei jedoch stets ein gewisser Selbstbehalt zu berücksichtigen ist. Folglich wird hier 

folgende Formel vorgeschlagen, wobei die einzelnen Faktoren in Abhängigkeit von der 

gewünschten Absicherung noch verringert oder erhöht werden können: 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

= 40% ∗ 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡 ∗ 12 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 ∗ 80%

∗ (𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑟𝑧𝑧𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛

− 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑟𝑧𝑧𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛) 
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Diese Leistungen können aus einem besonderen Budget finanziert werden, in das je-

der Mitgliedsstaat regelmäßig Beiträge zahlt, sodass eine Rücklage in Höhe von 0,5 % 

des europäischen Bruttoinlandsproduktes erreicht wird. Um dauerhafte Zahlungen zu-

gunsten einzelner Staaten zu vermeiden wird vorgeschlagen auf Grundlage der Netto-

zahlungsströme ein „experience rating“ einzurichten, sodass Länder die in mindestens 

einem der vergangenen zehn Jahr eine Nettozahlung von mehr als 0,1 % des Bruttoin-

landsproduktes erhalten haben, in Zukunft höhere Beiträge zahlen müssen.  

Die hier geäußerten Vorschläge können als Grundlage für die Einführung einer europä-

ischen Arbeitslosenversicherung dienen. Die Ausgestaltung einzelner Details ist dazu 

jedoch politisch weiter zu diskutieren, sodass verschiedenste Variationen in Abhängig-

keit von der gewünschten Absicherung möglich sind. 



 43 

Quellenverzeichnis 

Literaturquellen 
 
Calliess, Christian; Ruffert, Matthias: EUV/AEUV: Kommentar, 5. Aufl., München, 2016, zitiert 

nach Bearbeiter 

Dullien (2015), Sebastian, Eine europäische Arbeitslosenversicherung als Baustein für ein so-
ziales Europa, in: Alemann, Ulrich; Heidbreder, Eva; Hummel, Hartwig (Hrsg.): Ein 
soziales Europa ist möglich: Grundlagen und Handlungsoptionen, Wiesbaden, 
2015, S. 183-199  

Eichenhofer, Eberhard: Soziales Europa, in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Jg. 2014, Nr. 1, 
S. 29-86 

Grabitz, Eberhard; Hilf, Meinhard; Nettesheim, Martin: Das Recht der Europäischen Union: 
Kommentar, 65. Ergänzungslieferung, München, August 2018, zitiert nach Bear-
beiter 

Krugman, Paul; Wells, Robin: Volkswirtschaftslehre, 2010, Stuttgart 

Pätzold, Jürgen: Stabilisierungspolitik, 5. Aufl., Bern, 1993 

Pechstein, Matthias; Nowak, Carsten; Häde, Ulrich (Hrsg.): Frankfurter Kommentar: EUV-GRC-
AEUV, Tübingen, 2017, zitiert nach Bearbeiter 

Schwarze, Jürgen (Hrsg.): EU-Kommentar, 3.Aufl., Baden-Baden, 2012, zitiert nach Bearbeiter 

Siekmann, Helmut, Missachtung rechtlicher Vorgaben des AEUV, in: Möllers, Thomas; Zeitler, 
Franz-Christoph (Hrsg.): Europa als Rechtsgemeinschaft – Währungsunion und 
Schuldenkrise, Tübingen, 2013, S. 101-158 
 

 

Internetquellen 

Beblavý, Miroslav; Gros, Daniel; Maselli, Ilaria:  Reinsurance of National Unemployment Benefit 
Schemes, Brüssel, 2015,  
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/01/wd401.pdf (24.05.2019) 

Dullien (2014), Sebastian; Fichtner, Ferdinand; Haan, Peter; Jaeger, Laslo; Jansen, Max; 
Ochmann, Richard; Tomasch, Erik:  Eine Arbeitslosenversicherung für den Euro-
raum als automatischer Stabilisator – Grenzen und Möglichkeiten, Berlin, 2014, 
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/9/4/1/CH3434/CMS1459843
430296/11_diw_euro-alv.pdf (03.04.2019) 

Europäische Kommission (2015): Die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden, Brüssel, 
2015, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/5presidentsreport.de.pdf 
(04.04.2019) 

Europäische Kommission (2017a): Reflexionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion, Brüssel, 2017,  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/reflection-paper-emu_de.pdf (04.04.2019) 

Europäische Kommission (2017b):  Feasibility and Added Value of a European Unemploy-
ment Benefit Scheme, Brüssel, 2017, 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16880&langId=en (03.04.2019) 
 



 44 

Europäische Kommission (2017c):  Weißbuch zur Zukunft Europas: Die EU der 27 im Jahr 
2025 – Überlegungen und Szenarien, Brüssel, 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf (27.05.2019) 

Europäische Kommission (2018): Missoc: Gegenseitiges Informationssystem für soziale Si-
cherheit: Datenbank X. Arbeitslosigkeit, Stand 01.07.2018, 
https://www.missoc.org/missoc-information/missoc-vergleichende-tabellen-
datenbank/?lang=de (23.05.2019) 

Europäischer Rat (2012): Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion, 
2012, https://www.consilium.europa.eu/media/23801/134206.pdf (04.04.2019) 

Europäisches Parlament: Cost of non-Europe of the Absence of an Unemployment Insurance 
Scheme for the Euro Area, 2013, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/eui_study
_social_dimension_/eui_study_social_dimension_en.pdf (23.05.2019) 

Greive, Martin; Hildebrand, Jan: Das sind die Details zu Scholz' Plänen für eine europäische 
Arbeitslosenversicherung, Handelsblatt 16.10.2018, 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/vertrauliches-papier-das-sind-die-
details-zu-scholz-plaenen-fuer-eine-europaeische-
arbeitslosenversicherung/23192280.html (27.05.2019) 

Kullas, Matthias; Sohn, Klaus-Dieter: Europäische Arbeitslosenversicherung: Ein wirksamer 
Stabilisator für den Euroraum?, Freiburg, 2015, 
https://www.cep.eu/Studien/Europ._Arbeitslosenversicherung/cepStudie_Europaei
sche_Arbeitslosenversicherung.pdf (02.04.2019) 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Net Replacement Rates in 
unemployment, Datensatz 2018, Stand 23.05.2019, 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NRR (23.05.2019) 

 

  



 45 

Eidesstattliche Versicherung 

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und 

ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt ha-

be; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als 

solche kenntlich gemacht.  

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbe-

hörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.  

Weiterhin erkläre ich, dass die gedruckte Form, einschließlich der auf dem Datenträger 

beigefügten Anlagen, und die digitalisierte Form der Bachelorarbeit identisch sind. 

 

Meißen, 29.05.2019  


